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Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale e.V. 
Große Klausstraße 11 • 06108 Halle (Saale) 

 
 
 

 
Große Klausstraße 11 
06108 Halle (Saale) 

 

Stellungnahme zum Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 152 „Wohngebiet 
am Sophienhafen, Südseite“ – Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

 

I. Grundsätzliches 
 

Bekanntlich bilden Fluss- und Auenlandschaften eine wichtige Einheit. Beide stehen in 
einer engen und sehr vielfältigen Wechselbeziehung zueinander. Die Auenlandschaften 
dienen den Flüssen als Ausbreitungsraum für Hochwasser und versorgen sie somit mit 
Wasser, Sedimenten und z.B. als Schwemmgut herangetragenes neues genetisches Ma-
terial aus Tieren und Pflanzen. Im Umkehrschluss fungieren die Auenlandschaften als 
„Reinigungskraft“ für die Flüsse, indem beispielsweise Auenwälder das abgebremste 
Wasser von Sedimenten „befreien“ sowie Schwemmgut „herauskämmt“.  
Diese langzeitige Wechselbeziehung hat somit eine der arten- und strukturreichsten Na-
turlandschaften der gemäßigten Zonen hervorgebracht, welche zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten Lebens- und Rückzugsraum bietet. Darüber hinaus trägt diese intensive 
Wechselbeziehung zur Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes urbaner Gebiete 
bei und sorgt als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet und –korridor für eine nachhal-
tige Verbesserung des Klimas.  
Auf dieser Basis bezieht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) folgendermaßen Stellung: 
 

Um das angedachte Bauvorhaben fachlich-sachlich und räumlich einordnen zu können, 
sei aus einer Presseerklärung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) vom 15.02.2025 zitiert:  
 

„AHA fordert mehr naturnahere Entwicklung und Schutz der Saaleaue im Zentrum bis 
Süden Halles 
 

Bekanntlich bilden Fluss- und Auenlandschaften eine wichtige Einheit. Beide stehen in 
einer engen und sehr vielfältigen Wechselbeziehung zueinander. Die Auenlandschaften 
dienen den Flüssen als Ausbreitungsraum für Hochwasser und versorgen sie somit mit 
Wasser, Sedimenten und z.B. als Schwemmgut herangetragenes neues genetisches Ma-
terial aus Tieren und Pflanzen. Im Umkehrschluss fungieren die Auenlandschaften als 
„Reinigungskraft“ für die Flüsse, indem beispielsweise Auenwälder das abgebremste 
Wasser von Sedimenten „befreien“ sowie Schwemmgut „herauskämmt“.  
Diese langzeitige Wechselbeziehung hat somit eine der arten- und strukturreichsten Na-
turlandschaften der gemäßigten Zonen hervorgebracht, welche zahlreichen Tier-, Pflan-
zen- und Pilzarten Lebens- und Rückzugsraum bietet. Darüber hinaus trägt diese inten-
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sive Wechselbeziehung zur Verbesserung des Landschafts- und Ortsbildes urbaner Ge-
biete bei und sorgt als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet und –korridor für eine nach-
haltige Verbesserung des Klimas.  
 
Der heutige, am 23.02.1991 gegründete Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) begrüßt schon seit dem Jahre 1980 wissenschaftlich-fachlich fun-
dierte Schritte, welche dem Schutz, der Entwicklung, dem Erhalt und der Betreuung der 
halleschen Auenlandschaft dienen. Bekanntlich prägen die Auenlandschaften von 
Saale, Weißer Elster, Reide, Hechtgraben, Götsche, Saugraben, Roßgraben und ihrer 
Nebengewässer umfassend Natur, Landschaft, Umwelt, Klima, Stadtbild sowie Naher-
holung und Tourismus der Stadt Halle (Saale). Neben der Tatsache, dass diese Fluss- 
und Auenlandschaften in ein sehr großes Netz bundesweit bzw. länderübergreifend der-
artiger sehr bedeutsamer, arten- und strukturreicher Landschaften eingebettet ist und 
somit Teil einer Gesamtverantwortung darstellt, ist eine sehr gut überlegte Herange-
hensweise dringend geboten. Dazu gehören aber solche Erkenntnisse, dass eine enge 
Korrelation zwischen Fließgewässern und Auen bestehen, Auenlandschaften zu den ar-
ten- und strukturreichsten Landschaften der gemäßigten Zonen gehören, als Lebens- 
und Rückzugsraum zahlreicher Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, natürliche Retentionsflä-
chen der Fließgewässer und Wasserspeicherraum dienen sowie daher unbedingt einer 
naturnaheren, naturnahen bis natürlichen Entwicklung bedürfen.  
Dazu gehört nach Ansicht des AHA, dass es sehr bedeutsam ist nicht nur den Gehölz-
bestand in der Stadt Halle (Saale) zu schützen und sichern, sondern besser noch zu 
erhöhen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Stadt Halle (Saale) eher mit Mas-
senfällungen von Gehölzen sowie Verwässerungen von entsprechenden Schutzsatzun-
gen auffällt.  
Ferner ist eine Wiederausweitung der Retentionsflächen und eine naturnahere bis na-
turnahe Entwicklung der Auenlandschaft dringend geboten. Dazu gehören Struktur, Ar-
tenzusammensetzung und Entwicklungszeiträume.  
Eine intakte, arten- und strukturreiche Auenlandschaft hat nicht nur eine sehr bedeut-
same Funktion für den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, sondern prägt im posi-
tiven Sinne das Landschafts- und Stadtbild sowie eine Nutzung als Naherholungsraum 
für die stress geplagte Bevölkerung und ihrer Gäste. Dazu ist es aber erforderlich nicht 
nur jegliche Bebauungen in den Auenlandschaften von Saale und Weißer Elster zu un-
terlassen, sondern eher noch umfassende Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um 
ebengenannte, erforderliche Ziele schnell bzw. unverzüglich erreichen zu können. 
 
Daher sei einführend auf die Ausführungen in der Presseerklärung „Initiative „Pro 
Baum“ und AHA halten Schutz und Erhalt von Halles zentraler Saaleaue für dringend 
geboten!“ vom 21.12.2025, welche an Aktualität nichts verloren hat und woraus fol-
gende Inhalte zitiert seien, Zitat: 
 
„Die Stadt Halle (Saale) ist entscheidend und vielfältig von der 413,00 km langen Saale 
mit ihrem 24.167,00 km² großem Einzugsgebiet sowie ihrer Auen und Nebengewässer 
geprägt. Als größtes Nebengewässer im Stadtgebiet ist die 257,00 km lange Weiße Els-
ter mit einem Einzugsgebiet im Umfang von 5.154,00 km² zu nennen. 
 
https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allge-
mein/Fliessgw2015.pdf 
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf
https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allgemein/Fliessgw2015.pdf
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Beide Flussverläufe sind länderübergreifend und bestimmen ganze Landschafts- und 
Naturräume. Sie fungieren als Lebens- und Rückzugsräume für Fauna, Flora und 
Funga, Biotop- und Grünverbundräume, Entstehungsgebiete und Korridore für Kalt- 
und Frischluft dienen als Wasserspeicher und Retentionsräume, der Erholung der Men-
schen sowie stellen einen wichtigen Bestandteil in der menschlichen Entwicklungsge-
schichte der Menschheit dar.  
Bereits am 11.12.1961 beschloss der Rat des Bezirkes die Schaffung eines Landschafts-
schutzgebietes „Saale“.  
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landes-
recht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf 
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landes-
recht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf 
 
Nunmehr besteht im Land Sachsen-Anhalt kreisübergreifend ein 34.616,9443 ha gro-
ßes Landschaftsschutzgebiet „Saale“. 
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landes-
recht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landes-
recht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf 
 
Die Stadt Halle (Saale) hatte am 25.10.2012 für eine Fläche von 2.314,00 ha eine Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Saaletal“ in der kreisfreien Stadt Halle 
(Saale) beschlossen. 
 
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-land-
schaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg 
 
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzun-
gen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 
Im § 4 Verbote ist u.a. vermerkt, Zitat: 
„Im Geltungsbereich dieser Verordnung sind alle Handlungen verboten, die zu einer 
Störung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgebietes oder sei-
ner 
Bestandteile führen können oder den Schutzzweck nach § 3 Abs. 3 beeinträchtigen oder 
diesem zuwiderlaufen.“, Zitat Ende 
 
Zudem verläuft laut § 2 Absatz 1 insgesamt 7.319,90 ha große Überschwemmungsge-
biet gemäß § 2 Absatz 2 Verordnung des Regierungspräsidiums Halle zur Feststellung 
des Überschwemmungsgebietes der Saale vom 21.04.1998 ebenfalls durch die Stadt 
Halle (Saale). 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/VO/LSG0034MQ_LSG0034ML_VO-1961-TK.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/FACHTHEMEN/Naturschutz/Schutzgebiete-nach-Landesrecht/LSG/Dateien/TK/tk_lsg34.pdf
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/natur-und-landschaftsschutz/schutzgebiete/landschaftsschutzgebiete-lsg
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
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https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete 
 
https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/ 
 
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsge-
biete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf 
 

 
01-Kartenauszug Überschwemmungsgebiet Saale in Halle (Saale) 
 
Die Schutzwürdigkeit der halleschen Saaleaue drückt sich ferner in der Einbettung in 
mehrere europäische Natura 2000 – Gebiete. Dazu zählen folgende Schutzgebiete: 
 
• FFH-GEBIET “SAALE-, ELSTER-, LUPPE-AUE ZWISCHEN MERSEBURG UND 

HALLE“ (EU-CODE: DE 4537-301, LANDESCODE: FFH0141) – „Das Gebiet 
besteht aus 8 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 1.758 ha und linienhaften 
Teil mit einer Gesamtlänge von ca. 9 km.“ 

• EUROPÄISCHES VOGELSCHUTZGEBIET “SAALE-ELSTER-AUE SÜDLICH 
HALLE“ (EU-CODE: DE 4638-401, LANDESCODE: SPA0021) – „Das Gebiet ist 
in 2 Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 4.762 ha.“ 

• FFH-GEBIET “NORDSPITZE DER PEIẞNITZ UND FORSTWERDER IN HALLE“ 
(EU-CODE: DE 4437-307, LANDESCODE: FFH0120) – „Das Gebiet ist in 2 Teil-
flächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 23 ha.“ 

 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete
https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
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https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-
aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html 
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-
und-halle 
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1 
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peiss-
nitz-und-forstwerder-in-halle-.html 
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle 
Darin eingebettet befindet sich die hallesche zentrale Saaleaue, wozu an der Nahtstelle 
zwischen der Altstadt von Halle (Saale) und Halle-Neustadt u.a. die Pulverweiden, der 
Holzplatz, die Salinehalbinsel, das Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, der 
Sandanger und die Peißnitzinsel gehören. 
Eine intakte, arten- und strukturreiche Auenlandschaft hat nicht nur eine sehr bedeut-
same Funktion für den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, sondern prägt im posi-
tiven Sinne das Landschafts- und Stadtbild sowie eine Nutzung als Naherholungsraum 
für die stress geplagte Bevölkerung und ihrer Gäste. Dazu ist es aber erforderlich nicht 
nur jegliche Bebauungen in den Auenlandschaften von Saale und Weißer Elster zu un-
terlassen, sondern eher noch umfassende Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um 
ebengenannte, erforderliche Ziele schnell bzw. unverzüglich erreichen zu können. 
 
Einen besonderen vielfältigen Bereich in Halles Stadtgebiet, welches eng mit der Aue 
der Saale verbunden ist, bildet die Klaustorvorstadt und angrenzende Bereiche. 

 
02-Kartenauszug Klaustorvorstadt in Halle (Saale) 
Gebiet Packhofgasse * Tuchrähmen * Robert-Franz-Ring * Mansfelder Straße 
Mühlgraben mit Aue im unverbauten Zustand 
Fläche Ecke Domstraße & Große Klausstraße 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=359&idcat=33&lang=1
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle
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Nach Ansicht von Initiative „Pro Baum“ und Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) gilt es diese Fakten und Tatsachen bei der Stadtplanung und 
-entwicklung klar zu berücksichtigen. Dazu gehören u.a. die Freihaltung von unbebau-
ten Flächen sowie die Prüfung von Flächenentsiegelungen.  
In dem Blickwinkel betrachtet verweisen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) darauf, dass die Verwaltung der 
Stadt Halle (Saale) mit der Errichtung der „Flaniermühle“ an dem Ufer des Mühlgrabens 
im Bereich des Robert-Franz-Ringes zwischen Mühlpforte und Brücke an der Residenz 
genau das Gegenteil geleistet hatte. Trotz massiver Warnungen und Hinweise sowie 
Tatsachen haben somit Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) die Zerstörung 
weiterer Teile hallescher Saaleaue zu verantworten, welche sich mit seinen Wiesen und 
Gehölzbeständen durchaus naturnah darstellte und zu einem sehr wichtigen Teil des 
Biotop- und Grünverbundes entlang der Saale gehört und bisher als grünes Band Auf-
lockerung in die dichte Bebauung zwischen Domviertel und Klaustorvorstadt brachte. 
Neben der Zerstörung von weiteren Teilen von innerstädtischer Natur und Grün, ist es 
makaber knapp zehn Jahre nach dem massiven Hochwasser im Juni 2013 die Maß-
nahme umzusetzen. Dabei vernachlässigt man massiv die Tatsache, dass die gesamte 
Klaustorvorstadt ein Teil des Hochwasserraumes der Saale darstellt, was sich klar und 
deutlich beim Sommerhochwasser 2013 zeigte. Nicht nur höhere Wasserstände im 
Sommer 2023, sondern ebenfalls das Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 und 
am 11.02.2024 haben das deutlich bestätigt. Immer wieder lässt sich dabei unschwer 
und deutlich erkennen, dass dabei u.a. die Baustelle überflutet war.  
Nunmehr haben Politik und Stadt Halle (Saale) in fortgesetzter unverantwortlicher 
Weise und entgegen jeglicher Fachlichkeit und Vernunft sowie unter selbstherrlicher 
Missachtung von Warnungen und Kritik wieder einmal aufgezeigt, welche Feindschaft 
und Abneigung sie gegenüber Umwelt, Natur und Landschaft hegen und pflegen.  
Insofern war es schon unverantwortlich Pläne zur weiteren Flächenversiegelungen in 
den bisher unversiegelten Teil des Mühlgrabens voranzutreiben, welcher zudem als Kalt- 
und Frischluftkorridor fungiert. Schon bereits die im Jahr 2017 durchgeführten und spä-
ter fortgesetzten Abholzungen entlang des Mühlgrabens für ein fachlich sehr zweifelhaf-
tes gewässertouristisches Konzept, haben zu unverantwortlichen und unsinnigen Ein-
griffen in Aue und Gehölzbeständen geführt. 
Nunmehr setzten trotz der jüngsten Hochwasser im Sommer 2023 sowie zum Jahres-
wechsel 2023/2024 und im Februar 2024 die Verantwortlichen von Politik und Verwal-
tung der Stadt Halle (Saale) entgegen damit verbundener jeglichen ökologischen und 
hydrologischen Vernunft das Bauvorhaben um. Diese steuerlich finanzierte Schandbau-
maßnahme als „Grüner Altstadtring – Mühlgraben Südteil Freiflächengestaltung“ zu be-
zeichnen ist an Arroganz, Ignoranz, Zynismus und Missachtung eines ordnungsgemä-
ßen Umganges mit Umwelt, Natur und Landschaft in der Stadt Halle (Saale) kaum zu 
überbieten. Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt tragen Mitverantwortung für die 
Barbarei an innerstädtischem Grün und Natur und zeigen wieder einmal auf, dass es 
keinen Geldmangel in öffentlichen Haushalten gibt, sondern offensichtlich für ungehin-
derte Bauinteressen ungehemmt Steuermittel zur Verfügung stehen. Ebenfalls mitver-
antwortlich sind die Mitplaner bbz Landschaftsarchitekten Berlin GmbH und der Bau-
ausführer St GrünBau GmbH Leipzig, welche offensichtlich skrupellos Geld auf der Ba-
sis von Zerstörung von Umwelt, Natur und Landschaft kassieren.  
In dem Zusammenhang weisen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ferner darauf hin, dass das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gibt zur 
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aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bundes-
republik Deutschland folgendes an, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächenstatistik 
des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2020 bis 2023 jeden Tag durch-
schnittlich rund 51 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. 
Dies entspricht einer Fläche von circa 71 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flä-
chenverbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig um durchschnittlich zwei 
Hektar pro Tag zu. 35 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Be-
reich Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 17 Hektar 
auf Sport- Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen 
für Siedlung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2023 14,6 Prozent, das heißt etwa 
ein Siebtel der Gesamtfläche aus. 
 
Im August 2025 wurden in der amtliche Flächenstatistik des Bundes die seit 2020 be-
rechneten Vierjahresmittelwerte einer Revision unterzogen und wie folgt nach unten 
korrigiert: Vierjahreszeitraum 2017-2020 – bisher 54 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjah-
reszeitraum 2018-2021 – bisher 55 Hektar, neu 53 Hektar; Vierjahreszeitraum 2019-
2022 – bisher 52 Hektar, neu 49 Hektar. Dies ist im folgenden Link zur amtlichen Flä-
chenstatistik näher erläutert. 
 
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche" gleichgesetzt wer-
den, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des 
Statistischen Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche ver-
siegelt. 
 
Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein zentrales umweltpolitisches Anliegen. 
Fläche ist eine begrenzte Ressource. Flächenverbrauch ist mit erheblichen negativen 
Folgen für die Umwelt verbunden. Dies umfasst den Verlust von Naturräumen, den 
Verlust von Klimaschutzleistungen (CO2-Senken), Verlust von Optionen für die Klima-
anpassung, insbesondere für die Hochwasser- und Starkregenvorsorge, und nicht zuletzt 
den Verlust wertvoller Ackerflächen. Das bedeutet, dass der Mensch mit der Ressource 
Fläche sparsam umgehen muss, um ihre ökologischen Schutzfunktionen angesichts viel-
fältiger wirtschaftlicher und sozialer Nutzungsansprüche an den Raum im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erhalten. 
“, Zitat Ende 
Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat: 
„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel ge-
setzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von 
heute rund 51 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu redu-
zieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer 
Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Er-
haltung landwirtschaftlicher Flächen. 
 
Wegen seiner Relevanz für den Klimaschutz (CO2-Senken) bildet das Ziel der Flächen-
kreislaufwirtschaft zudem ein wichtiges Element des Klimaschutzplans 2050 der Bun-
desregierung. 
 
Die Zielerreichung kann gelingen, wenn der Nachnutzung von Grundstücken und dem 
Bauen im Bestand konsequenter Vorrang vor der Neuausweisung von Siedlungsflächen 
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gegeben wird. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist so weit wie möglich zu ver-
meiden. Der Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Das Leitbild der dreifachen Innen-
entwicklung nimmt dabei flächensparendes Bauen, ausreichende Grünversorgung und 
Verkehrsvermeidung gleichermaßen in den Blick, um dem Anspruch an eine zukunfts-
fähige, ökologisch intakte und klimaresiliente Stadtentwicklung gerecht zu werden. 
 
Um den zunehmenden Flächennutzungskonkurrenzen gerade in einem dicht besiedel-
ten Land wie Deutschland gerecht zu werden, bedarf es einer sorgfältigen planerischen 
Konfliktbewältigung. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit dem Raumord-
nungsgesetz, dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz ein umfassendes 
rechtliches Instrumentarium zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur Verfü-
gung. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen als Träger der Bauleitplanung 
zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und zur Begrenzung 
der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
sind Eingriffe in Natur und Landschaft soweit wie möglich zu vermeiden. 
 
Seit 2017 sieht das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes einen Grundsatz der 
Raumordnung zu Vorgaben für quantifizierte Flächensparziele vor. Zudem gilt seit Sep-
tember 2023 der gesetzliche Grundsatz der Raumordnung, dass die Brachflächenent-
wicklung einer neuen Flächeninanspruchnahme nach Möglichkeit vorgezogen werden 
soll. Diese Grundsätze sind auf den nachgelagerten Ebenen gemäß § 4 ROG zu berück-
sichtigen, wovon die Länder Gebrauch machen. Im Rahmen der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie werden die Flächensparziele der Bundesregierung in einem breiten Di-
alog aller Akteure bilanziert und fortentwickelt.“, Zitat Ende 
 
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umset-
zung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs 
 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deut-
sche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:~:text=Nachhaltigkeit%20bedeu-
tet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wol-
len. 
 
https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-
2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1 
https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deut-
sche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?down-
load=1 
 
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umset-
zung/nachhaltigkeitsstrategie 
 
Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.615,00 ha. Im Vergleich 
dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km². 
 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeich-
nis/Administrativ/05-staedte.html 

https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:%7E:text=Nachhaltigkeit%20bedeutet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wollen
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deutsche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?download=1
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html
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Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellun-
gen.  
 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirt-
schaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm 
 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirt-
schaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html 
 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html 
 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirt-
schaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publication-
File&v=27 
 
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umset-
zung/nachhaltigkeitsstrategie 
 
Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur 
und Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und Flächenentsie-
gelungsmaßnahmen anzugehen.  
Das bauliche Machwerk der Zerstörung von Natur, Landschaft und Umwelt am Mühl-
graben in Halles Zentrum zeigt wieder einmal auf, wie verlogen und verantwortungslos 
Verwaltung und Politik im Bund, im Land Sachsen-Anhalt und in der Stadt Halle (Saale) 
mit diesem brisanten Thema umgehen. Gleichzeitig setzen diese Einrichtungen massiv 
steuerfinanzierte öffentliche Gelder ein, um die Zerstörung von öffentlichem und inner-
städtischem Grün voranzutreiben und umzusetzen.  
Dass trotz Informationen der Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshof des 
Landes Sachsen-Anhalt zu der Verschwendung öffentlicher Gelder im Umfang von rund 
998.000,00 Euro keine erkennbaren Reaktionen zeigen, verschärft den Skandal noch 
mehr. 
Daher rufen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) erneut und mit Nachdruck den Bundesrechnungshof und den 
Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt sowie das hallesche Rechnungsprü-
fungsamt auf, endlich diese zerstörerische Mittelverschwendung festzustellen, zu werten 
und letztendlich zu stoppen.  
Ferner fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) fortgesetzt die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der 
Stadt Halle (Saale) auf, dieses Vorhaben die umgesetzten Baumaßnahmen wieder er-
satzlos und vollständig zurückzubauen. Es ist nach Ansicht beider Organisationen nicht 
erforderlich in diesen Teil der Saaleaue bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Natur- und Landschaftsraum erlebbar zu machen. Bereits die bestehenden Blickverbin-
dungen von den Brücken Mühlpforte und Robert-Franz-Ring/Hallorenring/Mansfelder 
Straße sowie vom Robert-Franz-Ring reichen dazu aus. Stattdessen regen beide Orga-
nisationen an, endlich Möglichkeiten der Wiederöffnung der Gerbersaale zu prüfen so-
wie eine weitere Durchgrünung der Stadt Halle (Saale) mit Ein- und Anbindung an 
bestehende und zu entwickelnde Biotop- und Grünverbundsysteme voranzutreiben. 
Dazu können u.a. Vorschläge des früheren Arbeitskreises Umweltschutz Halle in der 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.htm
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_286_412.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile&v=27
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie
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Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR sowie Baumpflanzvor-
schläge der Initiative „Pro Baum“ -z.B. für das Paulusviertel, für Landsberger Straße 
und Forsterstraße- behilflich sein. 
Wenn die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) meint, diese Verschwendung von Steuer-
mitteln für diese landschafts-, umwelt- und naturvernichtende Baumaßnahme mit der 
Freilegung eines Saalealtarms südlich des Mühlgrabens „ausgleichen“ zu können, dann 
hat man einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt, Natur und Landschaft überhaupt 
nicht begriffen. Es erscheint überhaupt nicht logisch Saaleaue zu versiegeln und an-
derswo zu öffnen. Anstatt alle verschlossenen Saalealtverläufe wieder freizulegen und 
zudem Ufer- und Sohlbefestigungen an anderen Standorten der Saale zu beseitigen, 
gehen Politik und Verwaltung einen vollkommen anderen irregeleiteten Weg.  
Insbesondere die in den Jahren 1894/95 mit einem Gewölbe überbaute Gerbersaale 
gilt es nach Auffassung der Initiative „Pro Baum“ und des Arbeitskreis Hallesche Auen-
wälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) einer wissenschaftlich fundierten Überprüfung zur 
Wiederöffnung zu unterziehen.  
 
https://www.iproconsult.com/de/referenzen/ueberbauung-ueber-der-gerbersaale-halle 
 
https://st.museum-digital.de/object//104762 
 
Ferner regen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) an die stark zubetonierte Fläche zwischen Klausbrücke, Neuer 
Residenz, Domstraße und Großer Klausstraße zu entsiegeln, um so die Entwicklung 
einer Blühwiese mit Stauden und Gräsern aller Art zu ermöglichen. Das trägt nicht nur 
zur Auflockerung und Verbesserung des Stadtbildes bei, sondern führt ebenfalls zur Ent-
wicklung von Nahrungs- und Unterschlupfmöglichkeiten für zahlreiche Tier-, Pflanzen- 
und Tierarten sowie ermöglicht die Aufnahme von Niederschlagswasser. Inwieweit nun-
mehr verlegte Versorgungsleitungen dazu im Konflikt stehen und u.a. Umverlegungen 
erforderlich bzw. möglich sind bedürfen selbstverständlich einer gründlichen Überprü-
fung.  
In Bezug auf die Fläche zwischen Packhofgasse, Tuchrähmen, Robert-Franz-Ring und 
Mansfelder Straße verweisen beide Umweltorganisationen auf eine Presseerklärung der 
Initiative „Pro Baum“ vom 15.09.2020 mit der Überschrift „Initiative „Pro Baum“ for-
dert Schutz der alten Rosskastanie in der Mansfelder Straße“ mit folgendem Inhalt, Zitat:  
„Mit sehr großer Sorge hat die Initiative „Pro Baum“ Schachtarbeiten auf dem Gelände 
zwischen Mansfelder Straße, Tuchrähmen und Packhofgasse aufgenommen, da diese 
zur massiven Bedrohung einer alten, großen Rosskastanie führen können. Bereits die 
Nutzung der Fläche als Parkplatz für Autos ist bestandsbedrohend, da die Verdichtung 
des Bodens den Wurzelbereich des ortsprägenden Baumes schädigt, indem eine Unter-
bindung des Eindringens von Wasser und kein Gasaustausch stattfindet. 
Die nunmehrigen Schachtarbeiten mit direkter Ablagerung des Bodenaushubes an dem 
Baum verschärft noch die bedrohliche Situation für den stattlichen Baum. 
Daher fordert die Initiative „Pro Baum“ die Stadt Halle (Saale) als zuständige Behörde 
auf, alles zu unternehmen, den Baum zu sichern und zu schützen. Dazu gehören die 
Beendigung der Schachtarbeiten und den Abtrag des Bodenaushubes aus dem unmit-
telbaren Umfeld der Rosskastanie. 
Ferner regt die Initiative „Pro Baum“ an, gemeinsam mit dem Flächeneigentümer eine 
zukünftige Entwicklung des Gebietes zu erörtern. Die Initiative „Pro Baum“ kann sich 
die Entwicklung eines Parkes mit weiteren Bäumen, Sträuchern, Wiesenelementen und 

https://www.iproconsult.com/de/referenzen/ueberbauung-ueber-der-gerbersaale-halle
https://st.museum-digital.de/object/104762
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Sitzgelegenheiten vorstellen. Das verbessert nicht nur das Stadtbild, sondern ist ebenfalls 
ein Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung von Umwelt und Natur sowie dient als 
Maßnahme des Klimaschutzes im Stadtgebiet von Halle (Saale).“, Zitat Ende 
 
https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-
rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/ 
 
Die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) sehen die Überlegungen angesichts der fortgesetzten sukzessiven Entwick-
lung mit weiteren Gehölzarten wie Salweide und Silberpappel nicht nur bestätigt, son-
dern lassen deutlich erkennen, dass eine nach eigenen Messungen durchschnittlich 
42,80 m langen x 53,73 m breiten = 2,299,64 m² = 0,23 ha großen derartige Grün- 
und Parkanlage in der Saaleaue zur massiven Aufwertung des Stadtbildes beiträgt. Ge-
koppelt mit Wiesen- und Staudenentwicklungen sowie Fassadenbegrünungen kann hier 
ein arten- und strukturreicher Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier-, Pflanzen- 
und Pilzarten sowie Erholungs- und Aufenthaltsraum für Menschen entstehen. Eng da-
mit gekoppelt ist ein ordnungsgemäßer Umgang mit Hochwasser zu sehen. Zudem re-
gen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) die schnellstmögliche Sanierung der massiv gefährdeten, histori-
schen Bausubstanz in der Mansfelder Straße und Packhofgasse an, um so eine stand-
ortgerechte, städtebauliche Abrundung zu ermöglichen.  
In dem Zusammenhang halten die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten 
Schutz- und Entwicklungskonzeption für das Gebiet vor.  
Außerdem sehen die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder 
zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hier eine dringend notwendige Stärkung und Verbesserung 
der Biotop- und Grünverbundräume zu den Fluss- und Auenlandschaften von Saale, 
Mühlgraben und Kotgraben sowie Holzplatz, Sandanger, Peißnitzinsel, Jungfernwiese, 
Gebiet am Sophienhafen, Würfelwiese und Salinepark.  
Dagegen haben angedachte Neubauprojekte wie Brücken zwischen Franz-Schubert-
Straße und Salinepark sowie zwischen Sophienhafengebiet und Sandanger zerstören-
den Charakter im Landschafts- und Naturraum der Saale und ihrer Aue.  
Ferner möchten beide Umwelt- und Naturschutzorganisationen auf nachfolgende Pres-
seerklärung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) vom 
03.05.2020 mit der Überschrift „AHA fordert Schutzmaßnahmen für Vögel an Klaus-
brücke in Halle (Saale)“ hinweisen, Zitat: 
„Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) fordert immer wie-
der ein, den Schutz von Tieren im Bereich von Bauwerken zu gewährleisten. Dazu ge-
hört es in der Stadt Halle (Saale) keine weiteren Brücken über die Saale zu bauen und 
bestehende Brückenbauwerke so zu gestalten, dass Vögel keinen Schaden nehmen oder 
gar zu Tode kommen können.  
Hinweise und Fotos vom 08.04.2020 haben nun aufgezeigt, dass zwei streng geschützte 
Eisvögel offenbar die durchsichtigen Platten unterhalb des Geländers der Klausbrücke 
in der Mansfelder Straße über den Mühlgraben nicht gesehen haben und die jeweiligen 
Aufpralle mit dem Leben bezahlt haben.  
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) geht davon aus, 
dass nicht die einzigen Vögel sind, welche an dem Ort zu Tode kamen und bei Beibe-
haltung nicht die letzten tödlich verunglückten Tiere waren.  

https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/
https://www.web-conzept-mn.de/2020/09/initiative-pro-baum-fordert-schutz-der-alten-rosskastanie-in-der-mansfelder-strasse/
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Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sofor-
tige bauliche Veränderungen durchzuführen, um solche Verluste verhindern zu kön-
nen.“, Zitat Ende 
 
https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-
an-klausbruecke-in-halle-saale/ 
 
Erfreulicherweise erfolgte in Folge dessen der Einbau von Milchglas auf der Klausbrü-
cke. Jüngste Beobachtungen zeigen aber, dass nun wieder durchsichtiges Glas auf der 
Klausbrücke angebracht und nun wieder verstärkte Kollisionsgefahr mit Vögeln besteht. 
Daher fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) den sofortigen Wiedereinbau von Milchglas an die Brücken-
geländer Klausbrücke, um diese Bedrohung der Vögel wieder stark zu minimieren oder 
gar auszuschließen.“, Zitat Ende 
 
An der Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Mühlgraben ein sehr wich-
tigen Bestandteil der halleschen Saaleaue darstellt. Im direkten Umfeld haben sich ge-
rade im Bereich der Ziegelwiese naturnahere, auentypische Begleitbestände aus Gehöl-
zen, Stauden und Wiesenelementen entwickelt. Im Abschnitt zwischen der Klausbrücke 
bis zur Mühlpfortenbrücke bestand ein umfassender Gehölz-, Wiesen- und Stauden-
saumstreifen, welcher als Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier-, Pflanzen- und 
Pilzarten diente, zur Entstehung und Verbreitung von Kalt- und Frischluft beitrug, das 
Stadtbild massiv aufwertete sowie als wichtige Retentionsfläche in Halles Innenstadt 
fungiert. 
 
Im Rahmen einer vom Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
organisierten und durchgeführten vierstündigen Exkursion in die Saaleauenlandschaft 
im Zentrum bis Süden Halles am 15.02.2026, nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen 
und Exkursionsteilnehmer die Gebiete im Bereich der Hafenstraße, des Holzplatzes, die 
Pulverweiden sowie die zum 90,7 ha großem Naturschutzgebiet „Rabeninsel und Saa-
leaue bei Böllberg“ gehörenden Gebiete Untere Aue und Rabeninsel in Augenschein, 
berieten und diskutierten über die gegenwärtigen Zustände sowie Möglichkeiten der 
künftigen Entwicklung und des Schutzes des Gesamtgebietes.  
Vor Beginn der Exkursion stellte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) der Exkursionsgruppe seine Sichtweise zum gegenwärtigen Zustand des Ge-
bietes Hafenstraße/Sophienhafen. Dabei ging es vorrangig um die Entwicklung dieses 
Gebietet. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) erläuterte 
der Exkursionsgruppe umfassend seine Sichtweise. Dazu gehört die Feststellung, dass 
die Entwicklung der Saale und ihrer Aue im engen Verhältnis stehen und im Jahr 2013 
das letzte Hochwasserreignis im Sommer eigentlich zur Erkenntnis geführt haben 
müsste, dass es gilt nicht nur Flächenversiegelungen zu stoppen, sondern zurückzu-
bauen sind, um noch mehr Hochwasser zu produzieren.  
An der Nahtstelle zwischen der Altstadt von Halle (Saale) bilden u.a. die Salinehalbinsel, 
das Gebiet um den Sophienhafen/Jungfernwiese, Sandanger und die Peißnitzinsel ei-
nen sehr wichtigen Bestandteil in der Saaleaue. Über Jahrhunderte nahm der Mensch 
zum Teil sehr massive Veränderungen am Saaleverlauf in dem Teil der Stadt Halle 
(Saale) vor. Während Eingriffe zu wasserbautechnischen Einrichtungen mutmaßlich bis 
zum Jahr 1280 zurückgehen, fanden mit der Verschüttung der Wilden Saale und von 

https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-an-klausbruecke-in-halle-saale/
https://www.web-conzept-mn.de/2020/05/aha-fordert-schutzmassnahmen-fuer-voegel-an-klausbruecke-in-halle-saale/
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Teilen der Elisabethsaale am Holzplatz und am Sandanger in den Jahren 1968 bis 1978 
sowie des letzten Teilstückes im Jahr 1987 die letzten größeren Baumaßnahmen statt. 
Dies führte unweigerlich zur Verarmung der Natur- und Landschaftsvielfalt sowie redu-
zierte Retentionsfläche.  
Daher betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
mit großer Sorge die bereits erfolgten Neubauten im Bereich des Sophienhafens, den 
erfolgten Neubau der Brücke zwischen Salinehabinsel und der riesigen Anlegestelle an 
der Nahtstelle zwischen Hafenstraße und Hafenbahntrasse, der angedachten Umset-
zungen der vom halleschen Stadtrat im Rahmen seiner Sitzung am 18.12.2019 gefass-
ten Baubeschlüsse „Baubeschluss GRW-Maßnahme Salinebrücke“ und „Baubeschluss 
GRW-Maßnahme Neubau Sandangerbrücke“, der geplante Brückenneubau zwischen 
Franz-Schubert-Straße und Salinehalbinsel sowie eine ca. 1,68 ha große Fläche südlich 
des Sophienhafens zur Bebauung mit „neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 
135 Wohneinheiten und ca. 11.575 m² Wohnfläche“ freizugeben. 
Hinzu kommt, dass die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) deutlich beabsichtigt das 
Vorhaben der „Baubeschluss GRW-Maßnahme Neubau Sandangerbrücke“ mit dem 
flächendeckenden Neubau einer Slipanlage und einer dazugehörigen Zufahrt ausweiten 
zu verknüpfen. 
Dabei beträgt der Abstand zwischen dem angedachten Brückenstandort in der Franz-
Schubert-Straße und der Brücke in der Mansfelder Straße gerade einmal ca. 296,00 m. 
Der Abstand zwischen der Brücke Mansfelder Straße über die Elisabeth-Saale und dem 
Ablauf der Wilden Saale umfasst ca. 413,00 m. 
Alles Abstände, welche eine Nutzung der bisherigen und nun umfassend sanierten bzw. 
neugebauten Saalebrücken vom Abstand her erträglich gestaltet.  
Diese beiden Brückenbauvorhaben beschädigen nicht nur die Vegetation und weitge-
hend unverbaute Teile der Saaleaue in der Stadt Halle (Saale), sondern schränken wei-
ter Retentionsräume ein und beeinträchtigen das Landschafts- und Stadtbild im Ein-
zugsbereich der Saale.  
 
Bei allen geplanten Baumaßnahmen nimmt man wissentlich eine weitere Zerstörung 
des Saaleufers und bauliche Eingriffe in die Saaleaue in Kauf. Eng damit verbunden 
sind flächendeckende Zerstörungen der Gehölz-, Wiesen- und Staudenbestände im Be-
reich des Sandangers und entlang der Elisabethsaale sowie flächendeckende Versiege-
lungen in der von Hochwasser geprägten Saaleaue. Dabei lässt man deutlich erkennen, 
dass man noch immer nicht zu einem wissenschaftlich-fachlichen Umgang mit Umwelt, 
Natur, Landschaft und Hochwasser gefunden hat. Ebenso verstärken solche Planungen 
die Unaufrichtigkeit und Sinnlosigkeit von Deichbaumaßnahmen am Gimritzer Damm, 
wenn man selbst in dessen näherer Umgebung nicht vor weiteren Flächeninanspruch-
nahmen und -versiegelungen in Halles Saaleaue zurückschreckt. 
Aus Sicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) besteht 
überhaupt keine Notwendigkeit derartige landschafts- und naturzerstörenden Baumaß-
nahmen vorzunehmen und dazu auch noch öffentliche Mittel zu verwenden. Der Ar-
beitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht hier die Gefahr wei-
terer Eingriffe in Hochwasser-, Natur- und Landschaftsräumen entlang der Saale, wel-
che mit den Asphaltierungen und Abholzungen in der Saaleaue zwischen Holzplatz und 
Sophienhafen, auf der Würfel-wiese sowie in den Bereichen Ziegelwiese und Peißnitz, 
mit der zusätzlichen Verbauungen im Bereich Hafenstraße/Sophienhafen sowie den 
durchgeführten Wegebaumaßnahmen in den Naturschutzgebieten Rabeninsel und 
Peißnitznordspitze, der Öffnung der Wilden Saale sowie des angedachten Ausbaus des 
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Mühlgrabens zusammen massive Schädigungen für Umwelt, Natur und Landschaft dar-
stellen. So fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
derartige Aktivitäten in und an der Saaleaue zu stoppen, wozu auch bauliche Aktivitäten 
am Pfälzer Ufer, an bzw. in den Naturschutzgebieten „Rabeninsel und Saaleaue bei 
Böllberg“ und „Nordspitze Peißnitz“, für Brücken zwischen Franz-Schubert-Straße und 
Salinehalbinsel bzw. zwischen Hafenstraße/Hafenbahntrasse und Sandanger sowie 
Bootsanlegern gehören sowie bestehende Asphaltwege in der Saaleaue sofort zurück-
zubauen. 
Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. hat jedenfalls die beiden Brückenbauvor-
haben im Rahmen seines Schwarzbuches 2024/25 unter der Doppelüberschrift „Um-
strittene Planung: Neue Brücken kosten fast acht Mio. Euro - Fast acht Mio. Euro für 
zwei neue zweifelhafte Brücken“ aufgegriffen und heftig kritisiert.  
 
https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/de-
tails/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro 
 
Bereits die bisherige Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu un-
zulässigen Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saa-
leaue geführt. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) be-
gründete damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung einzustellen und zu-
rückzubauen sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk kontaminierten 
Boden fachgerecht zu entsorgen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hält es nunmehr für 
dringend geboten, eine wissenschaftliche Schutz- und Entwicklungskonzeption für die 
Salinehalbinsel, dem Sandanger sowie das Gebiet um den Sophienhafen zu erstellen, 
welche den Schutz und Erhalt von Umwelt, Natur und Landschaft, die Tatsache der 
Lage im und an der Saaleaue, die Bedeutung als Biotop- und Grünverbundraum, Re-
tentionsfläche für Hochwasser der Saale, zur Entstehung und Weiterleitung von Kalt- 
und Frischluft, die gegenwärtigen und geplanten vielfältigen Nutzungen als Wohn- und 
Verkehrsstandorte sowie für Naherholung und Tourismus im Blick haben muss.  
Dabei gilt es die Einbettung in den Landschafts- und Naturraum des gesamten Saale-
raumes, wozu angrenzend die Saaleauen von Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, 
Holzplatz, Roßgraben, Passendorfer Wiesen und zwischen Wilder Saale und Gimritzer 
Damm ganz besonders dazu gehören.  
Die im „Baugrundgutachten“ zur angedachten Bebauung einer ca. 1,68 ha großen Flä-
che südlich des Sophienhafens, unter „Altlasten“ sowie unter „Nutzungs- und schutzgut-
bezogene Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchV“ aufgeführten Füllstoffe und 
Schadstoffe schließen nicht nur eine Wohnungsbebauung komplett aus, sondern erfor-
dern eine flächendeckende Beräumung.  In welchem räumlichen Umfang das zu erfol-
gen hat, bedarf einer umfassenden wissenschaftlichen Analyse. Neben der Gefahr für 
Leib und Leben der Bauarbeiter sowie möglicher späterer Bewohner führen bauliche 
Aktivitäten zur mechanischen Aktivität der Schadstoffe im Boden. Das findet Verstär-
kung durch die schwankenden Wasserstände des offensichtlich kontaminierten Grund- 
und Schichtwassers, was zudem die Gefahr in sich birgt, dass verstärkt Schadstoffe über 
den Kotgraben in die Saale gelangt und die bestehende Kontaminierung des Saale-
schlamms durch eine Belastung des Wassers verstärkt. Gleiches gilt bei Ausspülungen 
durch Hochwasser und Starkniederschläge.  

https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
https://www.schwarzbuch.de/aufgedeckt/steuergeldverschwendung-alle-faelle/details/umstrittene-planung-neue-bruecken-kosten-fast-acht-mio-euro
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Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. 
 
Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. Das Umweltbundesamt gibt folgende Gesundheitsrisiken zu 
Arsen, Blei und Cadmium sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
an: 
 
► Arsen 
Zitat:  
„Arsen kann sowohl über die Lunge als auch über den Magen- und Darmtrakt aufge-
nommen werden. Nach chronischer Aufnahme über die Luft werden die Schleimhäute 
und Atemwege geschädigt und es kann Lungenkrebs entstehen.“, Zitat Ende 
 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 
► Blei 
Zitat: 
„Blei und seine Verbindungen werden über die menschliche Lunge gut resorbiert. Den-
noch nimmt die Allgemeinbevölkerung Blei hauptsächlich über die Nahrung auf. Be-
sonders bei Kindern schädigen schon geringe Mengen das Nervensystem, so dass sie 
hinsichtlich ihrer mentalen Entwicklung gefährdet sind. Bei Erwachsenen zeigen sich bei 
chronischer Vergiftung Wirkungen auf das blutbildende System, Bluthochdruck und 
weitere unspezifische Symptome. Blei und seine anorganischen Verbindungen sind bei 
der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als möglicherweise/wahrschein-
lich krebserregend eingestuft.“, Zitat Ende 
 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 
► Cadmium 
Zitat: 
„Cadmium wird hauptsächlich über die Nahrung aufgenommen. Bei chronischer inha-
lativer Aufnahme kann sich ein sogenannter Cd-Schnupfen entwickeln. Cadmium ist 
vor allem nierentoxisch und führt zu Störungen des Knochenstoffwechsels. Cadmium 
und seine anorganischen Verbindungen sind als krebserregend eingestuft.“, Zitat Ende 
 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 
► polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
Zitat:  
„⁠PAK⁠ können staubgebunden eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen werden. 
Sie lagern sich dann im Fettgewebe ab. Viele der ⁠PAK⁠, so auch deren bekanntester 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft
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Vertreter das Benzo(a)pyren, sind krebserregend, wobei die eigentlich schädlichen Sub-
stanzen die im Körper gebildeten Stoffwechselprodukte ( ⁠Metabolite⁠) sind. Bei Auf-
nahme durch die Atmung wird vor allem die Lunge geschädigt.“, Zitat Ende 
 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapy-
ren-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 
Eine fortgesetzte, dauerhafte Belastung mit diesen Schadstoffen verschärft sich, wenn 
Menschen an derartigen Standorten dauerhaft leben. Daher gilt es eine Bebauung auch 
schon aus diesen Gründen auszuschließen.  
Die selbst unter dem Punkt 2.1.2.4. Wasser angegebenen Wasserbedingungen und da-
mit verbundenen Veränderungen in der Erscheinung des Bodens lassen keine Stabilität 
durch Pfähle bewirken. Somit ist mit dauerhaften Instabilitäten des Bodens zu rechnen, 
was somit eine Eignung des Baugrundes auch aus diesem Grund ausschließt. 
 
Daher gilt es den gesamten Standort und benachbarte Areale komplett von fremden 
Aufschüttungen bis in den Auenlehm hinein zu beräumen und fachgerecht als schweres 
Gift zu entsorgen. Im Anschluss daran erscheint es sinnvoll zu sein das nunmehr be-
räumte Gelände einer naturnahen Entwicklung zu überlassen. Dabei ist es vielseitig sehr 
hilfreich, dass weitere ca. 1,68 ha wieder in das Überflutungssystem der Saale zurück-
kehrt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass mindestens ein temporäres Feuchtgebiet mit 
Gehölz-, Wiesen- und Staudenbeständen den Teil der Saaleaue bestimmt. Das bedeutet 
eine sehr vielfältige ökologische und hydrologische Aufwertung des Standortes. Zudem 
findet eine Aufwertung des Stadt- und Landschaftsbildes statt.  
 
Die Saale, ihre Nebengewässer und ihre jeweiligen Auen haben über Jahrhunderte mas-
sive Eingriffe erfahren müssen. Dazu gehören Begradigungen, Rodungen von Auenwäl-
dern, Flächenversiegelungen, Bodenaufschüttungen, Einschränkungen von Überflu-
tungsräumen sowie Kontaminierungen des Wassers und des Bodens mit Schad- und 
Giftstoffen aller Art. Dies gilt es zu korrigieren und nicht noch durch weitere Verbauun-
gen und damit verbundene Verkehrszunahmen zu verschärfen. 
An dem ca. 1,68 ha großen Planungsstandort kann zum Beispiel der Start einer lang-
fristigen, aber dringend notwendigen Sanierung des Gebietes der Saaleaue von Jung-
fernwiese bis Holzplatz/Pulverweiden erfolgen. 
Eine Beräumung dieser sehr gefährlichen Altlasten bedeutet nicht nur eine Verbesse-
rung für Umwelt, Natur und Landschaften und ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Ge-
sundheit, sondern gibt wieder Retentionsflächen an die Saale zurück und ermöglicht 
sukzessive Entwicklungsräume für Fauna, Flora und Pilzwelt. Eng damit verbunden da-
mit sind Verbesserungen des Landschafts- und Stadtbildes sowie des Klimas.  
Dazu zählen ebenfalls Maßnahmen wie Rückbau von Bodenversiegelungen zum Bei-
spiel im Bereich der Nordostspitze des Sandangers, welcher einen sich entwickelnden 
Hartholzauenwald von Elisabethsaale und Wilder Saale trennt. Dieser brüchige Asphalt-
weg stellt zudem eine umfassende Unfallgefahr dar.  
Darüber hinaus hält es der AHA für dringend geboten auch in den Bereichen von Sand-
anger, Peißnitzinsel, Ziegelwiese, Würfelwiese, Sophienhafen und Salinehalbinsel die 
Umwandlung der intensiv gemähten, arten- und strukturarmen Rasenflächen in unre-
gelmäßig, partiell gemähte arten- und strukturreiche Wiesen umzuwandeln. So entste-

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapyren-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapyren-im-feinstaub#belastung-der-luft
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hen Blühwiesen, welche zahlreichen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten Lebens- und Rück-
zugsraum bieten. Zudem verbessern Blühwiesen optisch das Landschafts- und Stadtbild 
und das Erlebnis als Erholungsraum.  
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem 
wichtig den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung des Kotgrabens im Blick zu haben, 
welcher im unverbauten Bereich naturnahere, sehr schützenswerte Strukturen aufweist. 
Daher hält es der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sehr 
bedeutsam, mindestens die ca. 1,68 ha großen Fläche südlich des Sophienhafens, wel-
che zur Wohnbebauung vorgesehen ist, nach vollständiger Sanierung im unmittelbaren 
Anschluss an den Kotgraben, als sukzessiven Teil der Saaleaue entwickeln zu lassen. 
Eine ökologische, hydrologische und optische Aufwertung dieses Teils der halleschen 
Saaleaue ist zu erwarten. Außerdem bietet sich die Prüfung der Wiederöffnung des Kot-
grabens im Bereich der Mansfelder Straße an.  
Nunmehr hatte der hallesche Stadtrat am 28.01.2026 einen Beschluss zum „Bebau-
ungsplan Nr. 152 Wohngebiet am Sophienhafen, Südseite - Beschluss zur öffentlichen 
Auslegung“ gefasst, was von vollständiger Ignoranz der Sach- und Fachlage vor Ort und 
der damit verbundenen Auswirkungen darüber hinaus zeugt. 
 

https://buergerinfo.halle.de/to0040.asp?__ksinr=21745 
 

https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30786&voselect=21745 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) regt wiederholt und 
fortgesetzt die Umsetzung seines Rahmenplans für eine Schulprojektarbeit zum Thema: 
„Die Salinehalb-insel in Halle (Saale) im Blickfeld von Ökologie, Saline als Teil der 
Stadtgeschichte und Tourismus“ vom 05.01.2004 an, welcher sich auf die ca. 40.000 
m² = 4 ha große Salinehalbinsel bezieht. 
 

RahmenplanProjekt
arbeitSalinehalbinse 
 

Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es dringend 
geboten alles zu tun die bestehende Natur und Umwelt sowie die Landschaften in und 
an der Saaleaue zum Beispiel im Bereich Salinehalbinsel, Gebiet Sophienhafen/Jung-
fernwiese, Sandanger und Peißnitzinsel nicht nur zu schützen und zu erhalten, sondern 
weiter ökologisch aufzuwerten. Dazu zählt unweigerlich die Wiederherstellung des Saa-
lebogens/der Wilden Saale am Holzplatz und am Sandanger.  
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Schutz- und Entwicklungskonzeption gilt es einen 
Umgang mit dem neu entstandenen Bauten zu erarbeiten. Auf keinen Fall dürfen wei-
teren Baumaßnahmen stattfinden. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um neue Brücken 
bzw. neue Wohngebiete etc. handelt. 
Dem Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist es zudem sehr 
wichtig ebenfalls den Schutz, den Erhalt und die künftige Nutzung des denkmalgeschütz-
ten Hauses in der Hafenstraße 07, erbaut im Jahr 1856 als Verwaltungsgebäude der 
ersten Gasanstalt in Halle (Saale), im Blick zu haben. 
 
https://archlsa.de/bodendenkmalpflege/fund-des-monats/2016/dezember-2016.html 
 

https://buergerinfo.halle.de/to0040.asp?__ksinr=21745
https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30786&voselect=21745
https://archlsa.de/bodendenkmalpflege/fund-des-monats/2016/dezember-2016.html
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https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-hal-
les-letzter-weltkriegsbunker/ 
 
https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-
Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf 
 
https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-halle-
sche-gasversorgung/ 
 
https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-
auf-dem-stadtplan-von-1886/ 
 
https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/1188396 
 
Ferner ist es erforderlich, dass die Landwirtschaft durch Fruchtfolge und Anbau von 
einer großen Kulturvielfalt mit Humusmehrern nicht zur Verbesserung der Arten- und 
Strukturvielfalt, sondern auch zur Wiederherstellung gesunderer Böden beiträgt und so-
mit Wasser mehr in der Fläche verbleibt.  
Ferner ist eine Wiederausweitung der Retentionsflächen und eine naturnahere bis na-
turnahe Entwicklung der Auenlandschaft dringend geboten. Dazu gehören Struktur, Ar-
tenzusammensetzung und Entwicklungszeiträume.  
Eine intakte, arten- und strukturreiche Auenlandschaft hat nicht nur eine sehr bedeut-
same Funktion für den Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, sondern prägt im posi-
tiven Sinne das Landschafts- und Stadtbild sowie eine Nutzung als Naherholungsraum 
für die stress geplagte Bevölkerung und ihrer Gäste. Dazu ist es aber erforderlich nicht 
nur jegliche Bebauungen in den Auenlandschaften von Saale und Weißer Elster zu un-
terlassen, sondern eher noch umfassende Rückbaumaßnahmen vorzunehmen, um 
ebengenannte, erforderliche Ziele schnell bzw. unverzüglich erreichen zu können. 
 
Laut der vorliegenden Planungsunterlagen ist nun vorgesehen eine Fläche südlich des 
Sophienhafens zur Bebauung mit „neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 135 
Wohneinheiten und ca. 11.575 m² Wohnfläche“ zu bebauen. Die Fläche hat eine 
Größe von ca. 1,68 ha. In der Tat handelt es sich um eine mit Gebäuden und versie-
gelten Flächen überbauter Raum, indem jedoch vereinzelt Bäume und Sträucher sowie 
krautige Pflanzenstandorte eingebettet sind. Entlang des Kotgrabens befindet sich ein 1 
– 18,86 m breiter Gehölzstreifen, welcher auf der östlichen Seite auf der Salinehalbinsel 
seine Fortsetzung findet. Laut „Karte der Wasserspiegeldifferenzen zwischen Ist-Zustand 
mit Bruch und Planzustand mit Neubau des Gimritzer Dammes – Wasserspiegeldifferenz 
bei HQ100 (m) geht man von einem Anstieg von 0,02 – 0,04 m aus. Dabei sei vermerkt, 
dass die Messungen auf der Basis der 2-D-Methode und nicht auf der wesentlich genau-
eren 3-D-Methode beruhen. Ferner kann niemand vorhersagen, ob künftige Hochwas-
ser das Niveau des Sommerhochwasser überschreiten und in zeitlich enger gesteckten 
Zeiträumen als 100 Jahre in Erscheinung treten können. Wie bereits die jüngsten Hoch-
wasser im Januar 2011 und Sommer 2013 aufzeigten gehört das Plangebiet eindeutig 
zum Überschwemmungsgebiet der Saale. Somit ist das Gebiet als Neubaugebiet nicht 
nur fachlich gesehen auszuschließen, sondern auch aus rechtlicher Sicht. Der § 78 Ab-
satz 1 Wasserhaushaltsgesetz nicht ohne Grund, dass „In fest-gesetzten Überschwem-
mungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen 

https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-halles-letzter-weltkriegsbunker/
https://staedtische-zeitung.de/2018/11/zeitgeschichtlicher-fund-auf-hasi-gelaende-halles-letzter-weltkriegsbunker/
https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf
https://hafenstrasse7.noblogs.org/files/2017/06/U%CC%88berblick-der-Entwicklung-Hallescher-Gasanstalten-als-PDF.pdf
https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-hallesche-gasversorgung/
https://www.kulturfalter.de/magazin/stadtgeschichte/vom-stadt-zum-erdgas-die-hallesche-gasversorgung/
https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-auf-dem-stadtplan-von-1886/
https://carlblohm.wordpress.com/archiv-informationen-quellen/hallesche-gasanstalten-auf-dem-stadtplan-von-1886/
https://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/periodical/pageview/1188396
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oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch-untersagt“ ist. Die Ausnahme-
tatbestände gemäß § 78 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz treffen hier keinesfalls zu.  
Das Land Sachsen-Anhalt vermerkt in Wohnungs- und Mietmarktbericht 
Sachsen-Anhalt, Stand 26. November 2025 auf den Seiten 53 und 54 unter dem Punkt 
3.3 Wohnungsleerstand für die Stadt Halle (Saale) eine Wohnungsleerstandsquote im 
Umfang von 7,7 % an. 
 

https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sach-
sen-Anhalt.pdf 
 

Die Stadt Halle (Saale) gibt in seinem „FaktenCheck WOHNEN 2025“, Stand: 29. Au-
gust 2025 auf Seite 12 folgendes an, Zitat:  
 

 
 

Zitat Ende 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarkt-
monitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf 
 

Dabei ist es unverständlich, dass es ab dem Jahr 2023 keine Angaben mehr zum Woh-
nungsleerstand gibt.  
 

Des Weiteren haben die jüngsten größeren Hochwasser der Jahre 2011 und 2013 zu 
massiven Schäden in der Wohnbausubstanz im Bereich der Hafenstraße geführt. Die 
Klausvorstadt ist ein weiteres beredtes Beispiel dafür.  
 

Die Saale, ihre Nebengewässer und ihre jeweiligen Auen haben über Jahrhunderte mas-
sive Eingriffe erfahren müssen. Dazu gehören Begradigungen, Rodungen von Auenwäl-
dern, Flächenversiegelungen, Bodenaufschüttungen, Einschränkungen von Überflu-
tungsräumen sowie Kontaminierungen des Wassers und des Bodens mit Schad- und 
Giftstoffen aller Art. Dies gilt es zu korrigieren und nicht noch durch weitere Verbauun-
gen und damit verbundene Verkehrszunahmen zu verschärfen. 
An dem ca. 1,68 ha großen Planungsstandort kann zum Beispiel der Start einer lang-
fristigen, aber dringend notwendigen Sanierung des Gebietes der Saaleaue von Jung-
fernwiese bis Holzplatz/Pulverweiden erfolgen. 
 

Ferner betrachtet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
mit sehr großer Sorge den angedachten Beschluss des halleschen Stadtrates auf seiner 
Sitzung am 18.12.2019 zum „Baubeschluss GRW-Maßnahme Salinebrücke“ sowie 
zum „Baubeschluss GRW-Maßnahme Neubau Sand-angerbrücke“.  
Diese beiden Vorhaben beschädigen nicht nur die Vegetation und weitgehend unver-
baute Teile der Saaleaue in der Stadt Halle (Saale), sondern schränken Retentions-
räume ein und schädigt das Landschafts- und Stadtbild im Einzugsbereich der Saale.  
Dabei befinden sich bei beiden Vorhaben jeweils einige Meter weiter in der Mansfelder 
Straße zwei umfassende Brücken. Schon daraus kann keine Rechtfertigung der ange-
dachten beiden Baumaßnahmen erwachsen.  
Hinzu kommt, dass die Verwaltung der Stadt Halle (Saale) deutlich beabsichtigt das 
Vorhaben der „Baubeschluss GRW-Maßnahme Neubau Sandangerbrücke“ mit dem 
flächendeckenden Neubau einer Slipanlage und einer dazugehörigen Zufahrt ausweiten 

https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarktmonitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarktmonitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf
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zu verknüpfen. Dabei nimmt man wissentlich eine weitere Zerstörung des Saale-ufers 
und bauliche Eingriffe in die Saaleaue in Kauf. Eng damit verbunden sind flächende-
ckende Zerstörungen der Gehölz-, Wiesen- und Staudenbestände im Bereich des Sand-
angers sowie flächendeckende Versiegelungen in der von Hochwasser geprägten Saa-
leaue. Dabei lässt man deutlich erkennen, dass man noch immer nicht zu einem wis-
senschaftlich-fachlichen Umgang mit Umwelt, Natur, Landschaft und Hoch-wasser ge-
funden hat. Ebenso verstärken solche Planungen die Unaufrichtigkeit und Sinnlosigkeit 
von Deichbaumaßnahmen am Gimritzer Damm, wenn man selbst in dessen näherer 
Umgebung nicht vor weiteren Flächenversiegelungen in Halles Saaleaue zurück-
schreckt.  
Aus Sicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) besteht 
überhaupt keine Notwendigkeit derartige landschafts- und naturzerstörenden Baumaß-
nahmen vorzunehmen und dazu auch noch öffentliche Mittel zu verwenden. Der Ar-
beitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht hier die Gefahr wei-
terer Eingriffe in Hochwasser-, Natur- und Landschaftsräumen entlang der Saale, wel-
che mit den Asphaltierungen und Abholzungen in der Saaleaue zwischen Holzplatz und 
Sophienhafen, auf der Würfel-wiese sowie in den Bereichen Ziegelwiese und Peißnitz, 
mit der zusätzlichen Verbauungen im Bereich Hafenstraße/Sophienhafen sowie den 
durchgeführten Wegebaumaßnahmen in den Naturschutzgebieten Rabeninsel und 
Peißnitznordspitze, der Öffnung der Wilden Saale sowie des angedachten Ausbaus des 
Mühlgrabens zusammen massive Schädigungen für Umwelt, Natur und Landschaft dar-
stellen. So fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
derartige Aktivitäten in und an der Saaleaue zu stoppen, wozu auch bauliche Aktivitäten 
am Pfälzer Ufer, im NSG Rabeninsel, im NSG Peißnitznordspitze, für Brücken zwischen 
Franz-Schubert-Straße und Salinehalbinsel bzw. zwischen Hafenstraße/Hafen-
bahntrasse und Sandanger sowie Bootsanlegern gehören sowie bestehende Asphalt-
wege in der Saaleaue sofort zurückzubauen. 
Bereits die Neubebauung des Gebietes Hafenstraße/Sophienhafen hat zu unzulässigen 
Einschränkungen im mit kontaminierten Aufschüttungen Bereich der Saaleaue geführt. 
Der AHA begründete damit das dringende Erfordernis sämtliche Neubebauung einzu-
stellen und zurückzubauen sowie den in Folge der langjährigen Nutzung als Gaswerk 
kontaminierten Boden fachgerecht zu entsorgen. 
Ferner erläuterte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
seine „Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung zum Entwurf des Stadtbahnpro-
gramms Halle - Erläuterung zum Vorhaben Mansfelder Straße West, Abschnitt Elisa-
bethbrücke“ vom 24.12.2021, welche u.a. folgende Angaben beinhaltet, Zitat: 
 
„II. Planungsunterlagen 
 
Zu Erläuterung zum Vorhaben Mansfelder Straße West, Abschnitt Elisabethbrücke 
 
Zu 1 Veranlassung 
 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass eine Modernisierung eines Verkehrsausbaus für den 
ÖPNV, Fahrrad- und Fußgängerverkehr erfolgt. Jedoch gilt es die Baumaßnahmen un-
ter massiver Schonung des Natur- und Landschaftsraumes der Saale, ihrer Aue und 
angrenzender Bereiche vorzunehmen. Noch dazu eine Erneuerung der bisherigen Brü-
cke in der Erwägung lag und eine „umfassende Instandsetzung des Bauwerks wurde 
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aus wirtschaftlichen Gründen verworfen.“ Somit gilt es alle Unterlagen wie Bauwerks-
prüfungen und sich daraus ableitender Abwägungen hinzuzufügen.  
Die gegenwärtig angedachten Planungen gehen jedoch von einem Maximaleingriff in 
den Natur- und Landschaftsraum der Saale, ihrer Aue und angrenzender Bereiche aus. 
Dazu zählen insbesondere folgende Eingriffe: 
 

• Die umfassende Zerstörung der Gehölzbestande im unmittelbaren Bereich bei-
der Brückenköpfe. 

• Neue Bootsanleger mit umfassender Verschotterung und Versiegelung der Saa-
leuferbereiche und Zufahrtswege. 

• Die Neuerrichtung eines asphaltierten Fahrradweges im Bereich des früheren 
Uferbereiches der einstigen Wilden Saale 

• Die Errichtung eines weiteren Schotterweges parallel zur Zuwegung zu den 
Sportanlagen am Sandanger sowie zum Anglerheim und mitten durch einen ak-
tuellen Gehölzbestand 

 
Zu 3 Ergebnisse der Vorplanung 
 
Der Ausschluss der Sanierung und qualitativen Verbesserung der vorhandenen Brücke 
erscheint nicht begründet dargestellt und somit verfrüht. Hier gilt es auch diese Variante 
mit einzubeziehen, insbesondere im Blick auf die verstärkten und massiven Eingriffe in 
Natur, Landschaft und Umwelt im Falle der vorgelegten Neubauvariante. Erst mit der 
Vorlage einer ordnungsgemäßen Begutachtung aller abzuwägenden Aspekte kann eine 
transparente, öffentliche Abwägung erfolgen. Zum gegebenen Zeitpunkt ist das jedoch 
nicht möglich. 
Ferner fehlen Entwicklungsvorschläge für ein mögliches Rückbaugebiet der gegenwär-
tigen Brücke. 
Die Schaffung zusätzlicher Bootsanleger, Uferverschotterungen sowie Neu- und Ausbau 
von asphaltierten und verschotterten Wegen stellen im Falle der Umsetzung massive 
Eingriffe in Umwelt, Natur und Landschaft dar. 
Dazu zählen die neben der Vernichtung und Störung der sukzessiven Wiederentstehung 
und Weiterentwicklung von sukzessiven Wald- und Hochstaudenflächen, führen diese 
Versiegelungen der Fläche zur weiteren Zerschneidung von Natur und Landschaft, las-
sen für Klein- und Kleinsttiere unüberwindbare Hindernisse entstehen und befördern 
zudem die unerlaubte Nutzung durch Kraftfahrzeuge. 
Uferverschotterungen beeinträchtigen bzw. zerstören die dringend notwendige Prall- 
und Gleithangwirkungen, Entwicklungsräume für Gehölze und Stauden sowie Rück-
zugs- und Lebensräume von zahlreichen Tieren. Die Folgen kann man sich u.a. im Be-
reich der Peißnitz, der Ziegelwiese und des Amselgrundes anschauen.  
 

I. Zusammenfassung 
 
Grundsätzlich begrüßt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV sowie des Fahrrad- und Fußgänger-
verkehrs. Jedoch gilt es auch diese Maßnahmen nach Gesichtspunkten des Schutzes 
und des Erhaltes von Umwelt, Natur und Landschaft zu prüfen und abzuwägen. Im 
konkreten Fall ist das offensichtlich nicht oder nicht im vollen Umfang erfolgt. Das gilt 
es zu ändern.  
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Der heutige Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) begrüßt 
schon seit dem Jahre 1980 wissenschaftlich-fachlich fundierte Schritte, welche dem 
Schutz, der Entwicklung, dem Erhalt und der Betreuung der halleschen Auenlandschaft 
dienen. Dazu zählt die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Schutz- und Entwick-
lungskonzeption, welche unbedingt die Wiederherstellung des Verlaufes der Wilden 
Saale im Blick haben muss.  
Aus diesem Grund hält der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) für dringend erforderlich, die Planungen zum „Stadtbahnprogramm Halle - Vor-
haben Mansfelder Straße West, Abschnitt Elisabethbrücke“ in einem wesentlichen kom-
plexeren Kontext zu betrachten.“, Zitat Ende 
Wie so oft in der Stadt Halle (Saale), schafft man nun vollendete Tatsachen, ohne sich 
ernsthaft mit den Hinweisen und Bedenken auseinandergesetzt zu haben. 
 
Im Anschluss daran führte der Weg der Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteil-
nehmer in das Gebiet des Holzplatzes. Dabei betrachteten und werteten die Exkursions-
teilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer den asphaltierten Saaleradwanderweg zwi-
schen Hafentrasse am Holzplatz durch Aue der Elisabethsaale bis zum Sophienhafen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) erläuterte den an-
wesenden Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer seine Überlegungen 
zur Belebung und Verbesserung des Biotop- und Grünverbundes zur Peißnitzinsel, zum 
Sandanger und weitläufig betrachtet zur Ziegelwiese und zur Salinehalbinsel. Ferner be-
kräftigt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) seine Vor-
schläge zur Wiederbelebung des in den Jahren 1968 bis 1978 bzw. bis 1987 verschüt-
teten Verlaufs der Wilden Saale auf dem Holzplatz und auf dem Sandanger. So besteht 
die Möglichkeit Natur, Landschaft und Stadtbild von Halle zu beleben sowie den Abfluss 
der Saale auszuweiten. Ferner erhöht sich die Aufnahmekapazität von Hochwasser. In 
Anbetracht des sich anbahnenden Hochwassers ist das ein sehr aktuelles Thema.  
Die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer teilten die massiven Beden-
ken des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) den Saale-
radwanderweg bezüglich des asphaltierten Ausbaugrades. Neben der Vernichtung und 
Störung der sukzessiven Wiederentstehung eines Auenwaldes führen diese Versiegelun-
gen der Fläche zur weiteren Zerschneidung von Natur und Landschaft, lassen für Klein- 
und Kleinsttiere unüberwindbare Hindernisse entstehen und befördern zudem die un-
erlaubte Nutzung durch Kraftfahrzeuge. Stattdessen gilt es die Hafenstraße dafür besser 
herzurichten. 
Ferner mahnten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer einen bes-
seren Schutz und Erhalt des Roßgrabens an. Dazu zählt auch, dass die Erarbeitung einer 
umfassenden wissenschaftlich fundierten Schutz- und Entwicklungskonzeption für den 
Roßgraben entsteht, welche Maßnahmen zur Beseitigung von Sohl- und Uferbefesti-
gungen sowie der Aufhebung von Begradigungen und Verrohrungen beinhalten muss. 
Dies entspricht beispielsweise auch der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU. 
Im Bereich des Holzplatzes kamen ferner die umfassenden Vorschläge des AHA zur 
Entwicklung und Gestaltung des Gebietes zur Sprache. Die Anwesenden begrüßten die 
bereits im Jahr 1996 vorgelegten Vorschläge, wonach im Bereich des einstigen Saale-
bogens der Wilden Saale, welche über den Sandanger zur Peißnitzinsel führte, eine 
Wiederbelebung des einst in den Jahren von 1968 bis 1978 bzw. bis 1987 verschütteten 
Saalearms erfolgt. Dazu ist der Abtrag einer bis 5 bis 8 m mächtigen Aufschüttung, wel-
che aus Bodenaushub, Bauschutt und Abfällen besteht, erforderlich. Dies trägt zur Wie-
derherstellung eines größeren Überflutungsraumes der Saale bei, erhöht die Vielfalt der 
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landschaftlichen Struktur und eröffnet zudem die sukzessive Erweiterungsmöglichkeit 
des bestehenden, angrenzenden Auenwaldrestes.  
Wie Medienberichten zu entnehmen ist, beabsichtigt die Verwaltung der Stadt Halle 
(Saale) zwei neue Campingplätze mit Caravan-Stellplätzen auf dem bisherigen Sport-
gelände auf dem Sandanger sowie am Nordufer des Hufeisensees zu errichten. An bei-
den Standorten veranschlagt man insgesamt etwa 180 bis 200 Stellplätze. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) missbilligt diese skandalösen 
Vorhaben. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) fordert daher erneut 
und massiv die Wiederherstellung des Verlaufes der Wilden Saale sowie erst einmal das 
Ende der Tätigkeit des Nachwuchstrainingszentrums. Über die Zukunft des offensicht-
lich im Jahr 1908 errichteten Standort des Tennisplatzes sowie einer Verlegung des 
Anglerheimes gilt es nach einer wissenschaftlichen Expertise und umfassenden öffentli-
chen Diskussion schnell zu entscheiden. Nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Au-
enwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist das gesamte Gebiet der einstigen Sandanger-
insel nach Wiederherstellung der Wilden Saale und der Beräumung von Flächenversie-
gelungen einer sukzessiven Entwicklung zu überlassen.  
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) legt immer wieder 
dar, dass bekanntlich Auenlandschaften zu den arten- und strukturreichsten Natur- und 
Landschaftsräumen der gemäßigten Zonen gehören. Sie bieten zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten Lebens- und Rückzugsräume, Hochwasser der Flüsse und Bäche den not-
wendigen Ausbreitungsraum, tragen zur Steuerung des Wasserhaushaltes bei sowie er-
möglichen den Menschen Erholung und Entspannung.  
Diese vielfältigen Funktionen von Auen entlang von Flüssen und Bächen bedürfen nach 
Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) be-
sonderer und umfassender Maßnahmen zum Schutz und Erhalt sowie zur Betreuung 
und Entwicklung. Dafür sich einsetzen sieht der ehrenamtliche und gemeinnützige AHA 
als seine vorrangige Aufgabe an.  
Aus dem Grund verfolgt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) weiterhin und verstärkt mit großer Sorge, die seit Anfang August 2021 erfolgten 
Abholzungen und darauffolgenden Verschotterungen mit Porphyrsteinen. Bereits die 
wiederholten Massenabholzungen von sukzessiven Gehölzbeständen entlang der Saale 
haben massiven Schaden angerichtet. Dabei greift man massiv in einen sich naturnaher 
entwickelnden Saumstreifen aus Gehölzen, Gräsern und Stauden ein. Der Säge fielen 
bisher u.a. Flatterulmen, Silberweiden, Mirabellen und Eschenahorn zum Opfer. In sei-
nen jüngsten Presseerklärungen vom 05.08.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 
17.12.2021, 16.01.2022, 05.02.2022 und 04.02.2023 forderte der AHA, diese skan-
dalösen, naturzerstörenden Abholzungen sofort und unwiderruflich einzustellen bzw. zu 
beenden. Nun ist seit dem 27.08.2021 festzustellen, dass man das Saaleufer an Peiß-
nitzinsel und Ziegelwiese mit Porphyrsteinen zuschüttet, um entgegen jeglicher Vernunft 
den Fluss an einer möglichen naturnaheren Entwicklung zu behindern. Dazu gehört u.a. 
die sukzessive, arten- und strukturreiche Gehölz- und Staudenentwicklung an den 
Ufern.  
Offenbar liegt dem Frevel zuletzt entscheidend in dem im Rahmen des einstimmig ge-
fassten Beschluss des halleschen Stadtrates vom 29.05.2019 zum „Verzicht auf Varian-
tenbeschluss für Fluthilfemaßnahme Nr. 198 Uferbefestigung der Saale, Anteil Bö-
schungsbefestigung“ sowie der im nichtöffentlichen Teil des halleschen Ausschuss für 
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städtische Bauangelegenheiten und Vergaben am 20.11.2020 gefasste „Vergabebe-
schluss: FB 66-B-2020-019 - Stadt Halle (Saale) - 198 HW Uferbefestigung - Uferbefes-
tigung der Saale“ 
Diese Beschlüsse beinhalten keine Begutachtung der Tatsache, dass Teile des Verbau-
ungsgebietes Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Saale“ bzw. „Saaletal“, der 
Naturschutzgebiete „Rabeninsel und Saaleaue und Saaleaue bei Böllberg“ sowie 
„Nordspitze Peißnitz“, des Fauna-Flora (FFH)-Gebietes „Saale-, Elster-, Luppe-Aue 
zwischen Merseburg und Halle“ (EU-Code: DE 4537-301, Landescode: FFH0141), des 
Europäischen Vogelschutzgebietes „Saale-Elster-Aue südlich Halle“ (EU-Code: DE 
4638-401, Landescode: SPA0021) sowie des FFH-Gebietes “Nordspitze der Peißnitz 
und Forstwerder in Halle“ (EU-Code: DE 4437-307, 
Landescode: FFH0120) 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschafts-
schutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzun-
gen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-
1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-land-
schaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-an-
halt/rabeninsel-und-saaleaue-bei-boellberg 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-land-
schaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-an-
halt/nordspitze-peissnitz 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-
aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-
und-halle 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peiss-
nitz-und-forstwerder-in-halle-.html 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-aue-su-
edlich-halle-.html 
 

In der Beschlussvorlage für den halleschen Stadtrat vom 04.03.2019 ist unter Punkt 1.4 
folgendes vermerkt, Zitat: „Die Ergebnisse der Gewässermessungen zeigen, dass entlang 
der erfassten Messbereiche ca. 18.000 m2 schadhafte Schüttung vorhanden sind.“, Zitat 
Ende. Die Anlage „Regelquerschnitt“ beziffert die Breite der Schüttung auf 2,00 m und 
die Breite auf 0,4 m Dicke. Offensichtlich möchten die Verantwortlichen der Stadt Halle 
(Saale) 1,8 ha Saaleufer verbauen.  
Den halleschen Stadträten sowie der Verwaltung der Stadt Halle (Saale) kommt über-
haupt nicht der Gedanke, dass Steinschüttungen überhaupt nicht dem Naturell des Flus-
ses Saale und ihrer Aue entsprechen. Die immer wieder dargestellte Behauptung, dass 
es sich nur um Unterhaltungsmaßnahme handelt ist fachlich und sachlich daher nicht 

https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/schutzgebiete-nach-landesrecht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg34-lsg56
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Verwaltung/Stadtpolitik_und_Ortsrecht/Satzungen_und_Verordnungen/GB_II_Stadtentwicklung_Umwelt/FB_Umwelt/SR_922-1_Landschaftsschutzgebiet_Saaletal.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/rabeninsel-und-saaleaue-bei-boellberg
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/rabeninsel-und-saaleaue-bei-boellberg
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/rabeninsel-und-saaleaue-bei-boellberg
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-anhalt/nordspitze-peissnitz
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/saale-elster-luppe-aue-zwischen-merseburg-und-halle
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-in-halle-.html
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/nordspitze-der-peissnitz-und-forstwerder-halle
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-aue-suedlich-halle-.html
https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/saale-elster-aue-suedlich-halle-.html


Seite 25 von 42 
 

C:\AHA\Stellungnahmen\StellungnahmePlanungBPlan152_Halle-Sophienhafen15.02.2026.docx 

haltbar. Noch dazu der damalige Arbeitskreis Umweltschutz Halle in der Gesellschaft für 
Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR nach langen und zähen Beratungen mit der 
Wasserwirtschaftsdirektion Saale-Werra und dem Rat des Bezirkes Halle in den achtzi-
ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erreicht hatte, dass solche Abholzungen und 
Steinschüttungen stattfinden. Zudem erfordern die obengenannten Schutzkategorien, 
dass neue Prüfungen nach EU- und Nationalrecht zu erfolgen haben.  
Die nunmehrigen Maßnahmen haben zur Beschädigung bis Zerstörung auentypischer 
Ufervegetation mit Unterschlüpfen und Brutmöglichkeiten für Wasservögel, dem Eisvo-
gel, Amphibien, Spinnen und Insekten geführt.  
Nicht nur Teile der Auen mit ihren Tier- und Pflanzenbeständen hat man zerstört bzw. 
beeinträchtigt, sondern wertvolles, in umwelt- landschafts- und naturzerstörenden Stein-
brüchen gebrochenes Gestein für solchen Frevel vergeudet. Ein sparsamer und verant-
wortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen sieht deutlich anders aus.  
Ferner schreckt die umwelt-, landschafts- und naturfeindlich agierenden Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) nicht dafür zurück, damit zudem 
Biotop- und Grünverbünde unter Einbeziehung der Naturschutzgebiete „Rabeninsel 
und Saaleaue und Saaleaue bei Böllberg“ sowie „Nordspitze Peißnitz“ sind. Darüber 
hinaus sind die FFH-Gebiete „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und 
Halle“ und „Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle" sowie das EU SPA 
„Saale-Elster-Aue südlich Halle“, welche sich in enger Korrelation mit geschützten 
Landschaftsbestandteil Amselgrund und Kreuzer Teichen, dem geschützten Land-
schaftsbestandteil Amtsgarten und dem flächenhaften Naturdenkmal Klausberge befin-
den, zu stören.  
Unverständlich für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
erscheint auch, dass sich das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg, welches in die 
Behördenstruktur der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur eingebunden ist, bisher 
nicht zum Thema geäußert hat. 
Nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
zeugt die Presseerklärung der Stadt Halle (Saale) vom 04.11.2021 von fortgesetzter 
fachlicher Inkompetenz und bekräftigt eindeutig die umwelt- und naturfeindliche Politik 
der Verantwortlichen der Stadt Halle (Saale). Diese von Uneinsichtigkeit geprägte Pres-
seerklärung lässt mit keiner Silbe erkennen, dass man nun offensiv die Bevölkerung mit 
ihren Vereinen und Initiativen in die Lösung des massiven Problems einbezieht. Wie so 
oft, bemängelt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) auch 
im konkreten Fall, dass demokratische Beteiligungskultur in der Stadt Halle (Saale) 
überhaupt nicht stattfindet. Stattdessen betreibt man Hinterzimmerberatungen und Ge-
heimniskrämerei, wie die selektiven Einladungen der halleschen Beigeordneten für 
Stadtentwicklung und Umwelt, René Rebenstorf zu einer Beratung am 05.11.2021 be-
legen.  
Daher fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) den 
nunmehr neugewählten Deutschen Bundestag, den Bundesrat sowie die geschäftsfüh-
rende und spätere neue Bundesregierung auf solche Störungen und Zerstörungen von 
Landschaft, Umwelt und Natur sofort und unwiderruflich einzustellen. Dazu gehört es, 
dass man endlich Flüsse nicht als Bundeswassserstraße betrachtet, sondern endlich ihre 
Funktion als sehr bedeutsamen, arten- und strukturreichen Lebens- und Rückzugsraum 
von zahlreichen Tier- und Pflanzenarten sowie als Biotop- und Grünverbundraum und 
somit als sehr wichtigen Bestandteil von Umwelt, Natur und Landschaft anerkennt und 



Seite 26 von 42 
 

C:\AHA\Stellungnahmen\StellungnahmePlanungBPlan152_Halle-Sophienhafen15.02.2026.docx 

das Handeln daran ausrichtet. Dazu bedarf es der Zulassung naturnaher Entwicklungs-
möglichkeiten und keiner Abholzungen und Verbauungen.  
Darüber hinaus mahnt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) erneut und mit Nachdruck bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 
von Bund, Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) an, den Schutz von Um-
welt, Natur und Landschaft sowie die Befriedigung des Bedürfnisses der Naherholung 
für alle Bevölkerungsgruppen endlich ernst zu nehmen, ihren gesetzlichen Verpflichtun-
gen und Aufgaben nachzukommen sowie unverzüglich diese Zustände zu ändern. Nach 
Auffassung des AHA ist eine Fortsetzung dieser Entwicklung nicht mehr tolerierbar und 
bedarf eines entsprechenden Handelns.  
In dem Zusammenhang fordert der AHA nicht nur den sofortigen Stopp der Zerstö-
rungsarbeiten auf Kosten der Steuerzahler, sondern den unverzüglichen Rückbau der 
Steinschüttungen. Ferner gilt es ernsthaft Regressforderungen gegenüber den Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung zu prüfen. Außerdem hält es der AHA für dringend 
erforderlich, dass die zuständige Staatsanwaltschaft Halle die strafrechtliche Relevanz 
untersucht und ggf. Anklage gegen die Verantwortlichen erhebt.  
Diese Störungen und Zerstörungen von Umwelt, Natur und Landschaft bekräftigt nach 
Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die drin-
gende Notwendigkeit sich verstärkt für den Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft 
einzubringen. 
Im Anschluss daran stellten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer 
mit Unverständnis und Entsetzen die Folgen der flächendeckenden –insbesondere am 
Holzplatz und in den Pulverweiden- massive Ausweitung der Abholzungen fest. Diese 
Abholzungen der Stadt Halle (Saale) haben nicht nur zur Zerstörung von wichtigem 
Lebens- und Rückzugsraum von zahlreichen Tierarten geführt, sondern massiv in die 
sukzessive, naturnahe Entwicklung der jeweiligen Gehölzbestände eingegriffen. In dem 
Zusammenhang besprachen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer 
die zur Exkursion am 20.02.2016 beobachteten Holzbergungen im Ergebnis der Mas-
senabholzungen durch Mitarbeiter der Elektro Bohnefeld GmbH aus Wettin-Löbejün.  
Daher hinterlässt die Pflanzaktion am 06.11.2024, welche offensichtlich die Freiwillige-
nagentur Halle-Saalkreis für den Pestalozzipark zum 25jährigen Bestehen unter der 
Überschrift „Stadtgrün statt Geschenke“ geplant hatte, bedauerlicherweise einen ziem-
lich faden Beigeschmack. Es ist ein Hohn, wenn sich der Beigeordnete für Stadtentwick-
lung und Umwelt der Stadt Halle (Saale) René Rebenstorf als Baumpflanzer genau auf 
den Flächen präsentiert, wo die einstigen Massenabholzungen stattfanden. Genauso 
unverständlich ist es, wenn man mitten den Vorbereitungen auf die Pflanzungen am 
Pestalozzipark feststellt, dass der Standort dafür gar nicht geeignet ist. Das trifft genauso 
auf die Basis der Entscheidung zu ersatzweise eine einst abgeholzte Gehölzfläche in den 
Pulverweiden dafür zu nutzen.  
Anstatt als gewisse Wiedergutmachung für die Massenabholzungen eine sukzessive, na-
turnahere Waldneuentwicklung zuzulassen bzw. zu sichern, greift man erneut mit Auf-
forstungen ein.  
Nach Ansicht des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ha-
ben somit die Verantwortlichen der Stadt Halle (Saale) der sehr gutgemeinten Jubilä-
umspflanzaktion der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis einen Bärendienst geleistet.  
Nunmehr fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
den künftigen Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale) auf, die Vorgänge und Vorbe-
reitungen, welche seine Verwaltung zu verantworten hat, transparent darzustellen.  
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Zudem schlägt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) vor 
diese Pflanzfläche in einen sukzessiven, naturnahen Waldneuentwicklungsprozess über-
gehen zu lassen. 
 
Vielerorts entdeckten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer zudem 
fest- und zerfahrene Bodenstrukturen, was die Zerstörungen dieses Teils der Saaleaue 
noch verschärften. Daher halten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilneh-
mer die sofortige Beendigung aller Abholzungsmaßnahmen in der gesamten Saaleaue 
für dringend geboten. Die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer waren 
sich mit dem AHA einig, dass hier wieder ein Beispiel verfehlter Natur-, Landschafts- 
und Umweltschutzpoltik zu erkennen ist. Dieser Zerstörungs- und Vernichtungspolitik 
der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der Stadt Halle (Saale) an Natur, Land-
schaft und Umwelt muss mit aller Konsequenz nun unwiderruflich ihr sofortiges Ende 
finden! 
Ebenso gilt es die ohnehin erfreulicherweise erfolglosen Ringelungen des Eschenahorns 
einzustellen, welche man selbst im Naturschutzgebiet „Rabeninsel und Saaleaue bei 
Böllberg“ vornahm. Der Sinn und Zweck derartiger Maßnahmen sind für die Exkursi-
onsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer nicht nachvollziehbar. Insbesondere aus 
dem Blickwinkel, dass ein Zurückdrängen des Eschenahorns kaum umsetzbar erscheint 
und somit der Aufwand den Nutzen eindeutig überschreitet. Ferner stellten die Exkursi-
onsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer fest, dass einzelne Bäume neue Rinden-
brücken gebildet hatten, was den Sinn und Zweck dieser vollkommen inakzeptablen 
Ringelungen auch aus dieser Sicht in Frage stellen. Unter den Aspekten forderten Ex-
kursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer das Land Sachsen-Anhalt und die 
Stadt Halle (Saale) auf, dass der Landesrechnungshof und das hallesche Rechnungs-
prüfungsamt die Möglichkeit der unsachgemäßen Verwendung von Steuergeldern prü-
fen und transparent in der Öffentlichkeit darstellen. 
Mit Unverständnis nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer 
die Folgen der im Jahr 2020 durchgeführten Abholzungen im zum 90,7 ha großen Na-
turschutzgebiet „Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg“ gehörenden Gebiet Untere 
Aue, welche vom ca. 15,00 bis 20,00 m breiten Randbereich vom Norden nach Süden 
von einer Auenwaldsukzession geprägt ist. Zumeist sind dort seit dem Jahr 1991 Silber-
weiden, Silberpappeln, Eschen, Feldahorn, Blutroter Hartriegel und Pfaffenhütchen 
herangewachsen bzw. im Heranwachsen begriffen. Nunmehr erfolgten in einer Teilflä-
che umfassende Abholzungen sowie Reih-und-Glied-Aufforstungen mit Einzäunung. 
Der Sinn und Zweck der Maßnahme ist überhaupt nicht erkennbar. Die Exkursionsteil-
nehmerinnen und Exkursionsteilnehmer forderten daher mit Nachdruck die Sukzession 
zu schützen sowie Abholzungen und in Aufforstungen im Anschluss zu unterlassen! 
In dem Zusammenhang stellten die Teilnehmenden an der Exkursion insbesondere im 
Naturschutzgebiet Rabeninsel im südöstlichen bis östlichen Bereich zwischen Südspitze 
und Schleuse Böllberg entlang Schenkerweg/Forstmeisterweg umfassende und flächen-
deckende Abholzungen in den Beständen der Gemeinen Hasel fest. Insbesondere im 
Bereich des Fremdkörpers Rabeninselbrücke erfolgte eine Massenabholzung bis weit in 
den Auenwald hinein. Neben der Tatsache, dass Fauna, Flora und Funga einen beson-
deren Schutzbedarf haben, bildet die Gemeine Hasel Unterschlupf, Lebensraum und 
Nahrung für zahlreiche Tierarten. Daher verbieten sich jegliche Eingriffe. Daher ist das 
nach Auffassung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Exkursion ein vollkom-
men inakzeptabler Vorgang, welcher deutliche rechtliche Konsequenzen haben muss.  
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Mit Sorge nahmen ferner die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer die 
Information des AHA auf, Rahmen eines neuen Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) ei-
nen weiteren Saaleübergang zu planen. Die nunmehr drei sogenannten Vorzugsvarian-
ten im halleschen Norden unweit des Hafens sowie südlich der Rennbahn erscheinen 
für den AHA aus mehreren Gründen sehr problematisch. 
Das Planungsgebiet südlich der Rennbahn gehört mit seinen Restauenwäldern und Suk-
zessionsgebieten aus Hart- und Weichholz, Wiesen- und Schilfflächen sowie Feuchtge-
bieten zu den wertvollsten und schützenswerten Landschaften und Naturgebieten im 
halleschen Raum. Nicht umsonst gehört das Gebiet weitgehend zum Naturschutzgebiet 
„Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg“, welches zudem einen Schutzstatus nach der 
europäischen Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie besitzt. 
Die beiden Planungsgebiete bilden ferner einen sehr bedeutsamen Raum für Hochwas-
ser, Biotop- und Grünverbund sowie fungieren als Kaltluftentstehungsgebiete und Kalt-
luftkorridore. Ebenso nutzt die Bevölkerung diese Gebiete zur Erholung und Entspan-
nung. 
Offensichtlich halten Halles Verkehrsplaner noch immer an dem extensiven Verkehrs-
entwicklungsdenken der 60er- und 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts fest. Ge-
nau aber ein derartiges Herangehen hat zum derzeitigen Klimawandel, rasanten Flä-
chenfrass, zur verstärkten Verlärmung sowie zu ansteigenden Belastungen mit Abgasen 
und Feinstaub beigetragen. Alternativ verstärkt u.a. auf Bahnverkehr, Öffentlichen Per-
sonennahverkehr und Radfahren zu setzen scheint noch nicht im erforderlichen Umfang 
bei den halleschen Stadtplanern angekommen zu sein.  
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hat die Vermutung, 
dass die hallesche Stadtplanung offenbar u.a. von einem vermehrten Zustrom von Au-
toverkehr im Falle des Weiterbaus der BAB 143 ausgeht. Ferner möchte man offenkun-
dig schnellstmöglich der massiven Lobbyarbeit der Bürgerinitiative Hochstraße Halle 
(Saale) e.V. nachgeben. 
Für den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) steht jedoch 
fest, dass die Prüfung neuer Saalebrücken in Halle (Saale) sofort zu stoppen gilt, um 
den zusammenhängenden Schutz, Erhalt und Entwicklung von Natur, Landschaft, Um-
welt, Klima und Hochwassereinzugsgebieten sowie die Sicherung von Räumen für eine 
umwelt- und naturverträgliche Naherholung für die Bevölkerung gewährleisten zu kön-
nen.  
Alternativ hält der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) es für 
dringend erforderlich, dass die Stadt Halle (Saale) ihr verstärktes Augenmerk auf Ver-
kehrsvermeidung sowie Beförderung des Öffentlichen Personen- und Schienennahver-
kehrs, des Fortbewegens mit dem Fahrrad und zu Fuß lenkt. Darüber hinaus sollte sich 
die Stadt Halle (Saale) für eine Förderung und Stärkung des regionalen und überregio-
nalen Bahnverkehrs einsetzen. 
Die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer drückten massiv die Forde-
rung aus, derartige Planungen sofort einzustellen. 
In dem Blickfeld betrachtet sind die fortgesetzten und voranschreitenden Pläne der Ver-
waltung der Stadt Halle (Saale) entlang des bisher weitgehend unberührten Saaleufers 
für zunächst 8,5 Millionen Euro eine bis zu 3,00 Meter breite, als Fahrradweg getarnte 
Straße zu errichten. Ferner beabsichtigt man mit zusätzlichen 2,1 Millionen Euro auf 
etwa 300 m eine großen Spundwand in das Saaleufer zu treiben. Dabei engt man un-
verantwortlicher Weise den Strömungsraum der Saale ein, zerstört einen sehr wichtigen 
Landschafts- und Naturraum, welcher als sehr bedeutsamer Lebens- und Rückzugsraum 
von Tieren und Pflanzen dient sowie als wichtiger Retentionsraum für die Saale dient.  
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Gleiches gilt für die Errichtung einer Asphaltstraße zwischen Pulverweiden und Rabe-
ninsel.  
Beide Pläne berühren mehr oder minder einen sehr wichtigen Teil der halleschen Saa-
leaue im zentralen und südlichen Teil der Stadt Halle (Saale), welches vom ca. 91 ha 
großen Naturschutzgebiet „Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg“ geprägt ist, wozu 
u.a. die Untere Aue und die Rabeninsel gehören. Das Naturschutzgebiet ist zudem Be-
standteil des EU SPA "Saale-Elster-Aue südlich Halle" und des FFH-Gebietes "Saale-, 
Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle". 
Mit neuen Asphaltstraßen versiegelt man nicht nur Boden, sondern zerschneidet auch 
Lebensräume. Dabei sind insbesondere Klein- und Kleinsttiere betroffen, welche diese 
Trassen kaum bis gar nicht mehr überwinden können, da sie u.a. schneller Fraßfeinden, 
Schnellfahrern aller Art sowie im Sommer der Strahlungshitze zum Opfer fallen.  
Bereits der asphaltierte Saaleradwanderweg zwischen Hafentrasse am Holzplatz durch 
Aue der Elisabethsaale bis zum Sophienhafen ist für Zerschneidung und Zerstörung von 
Natur und Landschaft verantwortlich. 
Außerdem entspricht der geplante und offensichtlich bewilligte Einsatz von umfassen-
den Steuermitteln nicht den Regelungen der „Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschä-
den Sachsen-Anhalt 2013) - Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, 
MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.8.2013“ 
So heißt es bereits unter dem Punkt „1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen“ im letz-
ten Absatz, Zitat:  
„1.2 Zuwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung 
von 
baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen- 
Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum 18.5.2013 bis 4.7.2013 (Hochwasser 
2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer 
Nebenflüsse befinden.“, Zitat Ende 
Weiter heißt es unter dem Punkt „2. Fördergegenstände“, Zitat: 
„2.1 Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie 
durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende 
Regenwasser und Mischkanalisation verursachten Schäden sowie Schäden durch die 
Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 ver-
ursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge 
können berücksichtigt werden 
2.2 Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maß-
nahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen 
oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Um-
fang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Inf-
rastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen 
Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderun-
gen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger 
Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen. 
Nicht förderfähig sind Schäden, die wegen des Verstoßes gegen Vorschriften zum 
Schutz 
vor Hochwassergefahren in festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten eingetreten sind. 



Seite 30 von 42 
 

C:\AHA\Stellungnahmen\StellungnahmePlanungBPlan152_Halle-Sophienhafen15.02.2026.docx 

2.3 Wertminderungen am Privat- oder Betriebsvermögen sowie Verdienstausfall, ent-
gangener Gewinn und andere mittelbare Schäden sind nicht förderfähig und werden 
nicht ersetzt. 
2.4 Förderfähig sind auch Kosten für Maßnahmen, die unmittelbar vor oder während 
des 
Zeitraums des Hochwasser 2013 getroffen wurden, soweit sie unmittelbar der Abwehr 
von 
hochwasserbedingten Gefahren und der Begrenzung hochwasserbedingter Schäden ge-
dient haben. Kosten der Beseitigung der Maßnahmen nach Satz 1 sind ebenfalls förder-
fähig.“, Zitat Ende 
Ferner besagt der § 78 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz nicht ohne Grund, dass „In fest-
gesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Außen-
bereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuchunter-
sagt“ ist. Die Ausnahmetatbestände gemäß § 78 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz treffen 
hier keinesfalls zu. Neben den massiven Eingriffen in das Überschwemmungsgebiet, ge-
hen von einer hoffentlich nie stattfindenden Umsetzung des Vorhabens, eine massive 
Beeinträchtigung für Landschaft und Natur aus, welche zudem ein umfassendes Ent-
wicklungsgebiet darstellt. Zudem führte ein Campingplatz mit Caravan-Stellplätzen zu 
einer massiven Mehrung des Motorisierten Verkehrs.  
 

https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__78.html 
 

Nunmehr hat der Planungsausschuss des halleschen Stadtrates mit seinem Beschluss 
zur Asphaltierung des ca. 1,00 km langen Weges auf der Rabeninsel zwischen der Brü-
cke zum Böllberger Weg und dem Pulverweidenwehr in Halle (Saale)  eine Entschei-
dung zur Störung bzw. Zerstörung von Umwelt, Natur und Landschaft hingelegt, wel-
cher die Schutzbedürftigkeit des Teils der Saaleaue im Süden Halles missachtet, eine 
Ursache von schnellen und starken Hochwassern ausblendet und öffentliche Mittel 
zweckentfremdet einsetzen möchte. Wie pervertiert muss man eigentlich sein, diese Ver-
siegelung von Boden mit Ausspülungen durch Hochwasser bzw. mit besserem Fahr-
komfort zu begründen? Dazu möchte man einen Weg mit 1.000,00 m Länge x mindes-
tens 3,50 m Breite = mindestens 3.500,00 m² Fläche neu versiegeln. Haben diejenigen, 
welche dem Vorhaben zugestimmt haben, überhaupt die Tragweite ihres skandalösen 
Handelns im Blick?  
Daher appellierten die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder 
zu Halle (Saale) e.V. (AHA) an die Mitglieder von Halles Stadtrat dem Vorhaben die 
Zustimmung zu verweigern.  
Nach Auffassung der Initiative „Pro Baum“ und des Arbeitskreises Hallesche Auenwäl-
der zu Halle (Saale) e.V. (AHA) erfüllen die angedachten Zerstörungsmaßnahmen kei-
nesfalls den obengenannten Kriterien zu Zuwendungen aus der Richtlinie Hochwasser-
schäden Sachsen-Anhalt 2013. Somit ist das Land Sachsen-Anhalt gefordert einen 
möglich erstellten Bewilligungsbescheid zurückzunehmen und somit zudem zum spar-
samen Umgang mit öffentlichen Mitteln beizutragen. 
Daher fordern die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) die Staatsanwaltschaft Halle und den Landesrechnungshof 
von Sachsen-Anhalt auf, die strafrechtliche Relevanz gemäß § 264 Strafgesetzbuch so-
wie Verstöße gegen die Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) 
zu prüfen und wenn erforderlich zu ahnden.  
Ferner gilt es alle Planungen zur baulichen Zerstörung und Vernichtung in und an Halles 
Saaleaue im mittleren und südlichen Bereich sofort und unwiderruflich einzustellen.  

https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__78.html


Seite 31 von 42 
 

C:\AHA\Stellungnahmen\StellungnahmePlanungBPlan152_Halle-Sophienhafen15.02.2026.docx 

 
Wie bereits ebenfalls in der AHA-Konzeption aus dem Jahre 1996 enthalten, schlugen 
die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer für das Gelände des Holz-
platzes 7 am Gasometer eine Mischung aus Entwicklung eines umfassenden Parks, 
Gastronomie und kulturellen Veranstaltungsort vor. 
Im Bereich des Saaleufers zwischen Genzmerbrücke und Karl-Meseberg-Brücke drück-
ten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer erneut und umfassend ihr 
Unverständnis zu den Massenabholzungen Anfang des Jahres 2011 aus, welchen min-
destens 75 Pappeln sowie zahlreiche andere Gehölze, z.B. Sukzessionsflächen von au-
entypischen Gehölzen u.a. bestehend aus Stieleiche, Gemeiner Esche, Feldulme, Feld-
ahorn, Blutrotem Hartriegel, Schwarzem Holunder und Europäischem Pfaffenhütchen, 
zum Opfer fielen. Ebenso erklärten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion, 
dass sie ein Festhalten an der Asphaltierung des Weges im Landschafts- und Über-
schwemmungsgebiet für ökologisch, landschaftlich und hydrologisch unverantwortlich 
halten. Von daher fordern sie mit Nachdruck, dass derartige Pläne endgültig einzustellen 
sind. Dabei verwies der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
auf seinen offenen Brief vom 07.07.2011 an den halleschen Stadtrat und der damaligen 
Oberbürgermeisterin der Stadt Halle (Saale). 
Jedoch mussten die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer feststellen, 
dass man die Fällungen in dem Bereich fortsetzt. So fielen eine Gemeine Esche sowie 
mehrere Silberweiden der Säge zum Opfer. 
Mit Genugtuung nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer die 
voranschreitende sukzessive Entwicklung in der Unteren Aue zur Kenntnis. Gleiches gilt 
es für den ca. 41,00 ha großen Restauenwald Rabeninsel zu sehen. Hier ist aus Sicht 
der Teilnehmenden an der Exkursion der Natur die Hauptregie für die Entwicklung des 
Auenwaldes zu überlassen. Dazu zählen auch die einst in den siebziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts angepflanzten Pappelbestände. Hier zeigt sich erfreulicherweise 
eine schrittweise Umentwicklung zu einem naturnahen, standortgerechten Auenwald. 
Die alten Pappeln dienen zurzeit noch mit ihren hohen Bäumen und Höhlen als Nist-
platz sowie Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tierarten. Der Arbeitskreis Halle-
sche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hatte daher immer von einer Fällung ab-
geraten, welche zudem die sukzessive Wiederentstehung besagten Auenwaldes emp-
findlich stören könnte. 
Im Rahmen der Exkursionen konnten die Anwesenden die Folgen der von Politik und 
Verwaltung der Stadt Halle (Saale) geplanten und nunmehr umgesetzten Abholzung 
von zwei mit Hybridpappeln bewachsenen Flächen im Nordteil der Rabeninsel in Au-
genschein nehmen. Laut des von der Stadt Halle (Saale) beauftragten Planungsbüros 
„RANA“, umfassen die Fläche 1 eine Größe zwischen 6.800 bis 7.000 m² und die Flä-
che 2 eine Größe zwischen 2.400 bis 2.500 m². Im Anschluss daran beabsichtigt man 
Monokulturen von Stieleichen anzulegen. 
Dabei war in der Vergangenheit immer wieder die voranschreitende und jetzt weitge-
hend zerstörte Sukzession in den von der Abholzung betroffenen beiden Hybridpappel-
beständen im Norden der Rabeninsel festzustellen gewesen. Insbesondere Gemeine 
Esche, Feld- und Flatterulme, Feldahorn, Winterlinde, Bergahorn, Frühblühende Trau-
benkirsche und Schwarzer Holunder waren hier prägende Gehölze, welche auen- und 
standorttypisch sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion gaben zu be-
denken, dass die Entwicklung und der Bestand der Stieleiche im Zuge des Klimawandels 
und der damit verbundenen Zunahme an sommerlicher Hitze und Trockenheit sowie 
weitgehend ausbleibender Winter stark gefährdet ist. An diesen Ausgangsbedingungen 
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können auch plantagenartig gepflanzte Stieleichenmonokulturen nichts ändern. Abge-
sehen davon, dass in der Regel Baumschulware mit gekappten Pfahlwurzeln zur Pflan-
zung kommen. Diese gekappten Pfahlwurzeln wachsen in der Regel nicht weiter und 
führen dazu, dass die Wassererschließung in tieferen Schichten nicht mehr möglich und 
die Standsicherheit gefährdeter ist.  
Die nunmehrigen Abholzungen haben den Verdunstungs- und Sonneneinstrahlungs-
schutz der Baumkronen beseitigt, was nunmehr zur stärkeren Einwirkung von Sonnen-
einstrahlung und Winden führt und somit verstärkte Aufheizung und Verdunstung von 
Wasser zur Folge hat. Damit geht die laubmischwaldtypische kühlende und hydrologi-
sche Ausgleichswirkung verloren. Darüber hinaus erfolgt eine Beförderung lichtlieben-
der Gehölzarten wie Spitzahorn.  
Die durchgeführten Abholzungen mit Einsatz von schwerer Technik haben zudem zu 
massiven Schäden des angrenzenden Pflanzenbestandes geführt sowie starke Verdich-
tungen des Bodens hervorgerufen. Ferner ist es vollkommen normal in einem Wald, 
dass einzelne Bäume umbrechen, kleinere Lichtungen schaffen und das Holz im Rah-
men der Wiedereingliederung in den Stoffkreislauf Insekten, Spinnen, Pilzen und Mik-
roorganismen als Lebensraum bzw. als Nahrung dienen. Ferner dienen diese kleineren 
Lichtungen u.a. als Sukzessions- und Entwicklungsraum für neue Gehölze. Das beför-
dert nicht nur den Arten- sondern auch den Strukturreichtum.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion sind sich daher einig, dass eine 
Aufforstung von Stieleichen nicht zielführend ist und zu massiven Eingriffen in Umwelt, 
Natur und Landschaft führen. Nach dem Abholzungsfrevel gilt es nun der Sukzession 
Raum zu geben und sofort die standortfremden Umzäunungen zu entfernen, welche 
nicht nur das Landschaftsbild stören, sondern eine ernstzunehmende Verletzungsgefahr 
für Tiere darstellen. Ferner behindern sie den Eintrag von Saatgut und Pflanzenteilen 
durch Tiere, welche die Sukzession befördern können. 
Zudem haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion den Vorschlag der 
Initiative „Pro Baum“ und des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) vom 26.08.2020 aufgegriffen, zum richtigen Zeitpunkt auf den Wegen der 
Rabeninsel Eicheln zu sammeln und in das Gebiet der Hybridpappeln einzubringen 
oder zu stecken. Eine Erfolgsgarantie gibt es zwar nicht, da Stieleichen nicht zur Mas-
senvermehrung neigen, aber eine gewisse Chance naturnah diese Art zu verbreiten. 
Derartige Einsätze lassen sich sehr gut mit Kindern und Jugendlichen umsetzen und 
tragen so noch zur Umweltbildung bei. 
Bereits mit dem Betreten der Rabeninsel gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Exkursion auf die durchgeführte Aufschüttung des Weges mit Porphyrbrechsand 
und einer einhergehenden Verbreiterung der Wege ein. Diese Wege stellen sich nun-
mehr als naturfern und nicht standortgerecht dar. Es ist davon auszugehen, dass das in 
einem Steinbruch gewonnene Material bei einem Hochwasser wegspült sich im Auen-
wald verteilt. So dass diese steuerlich finanzierten Baumaßnahmen nicht nur Umwelt, 
Natur und Landschaft schaden, sondern als Verschwendung öffentlicher Mittel zu be-
trachten ist. Das Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/2024 hat schon mal für eine 
Überlagerung mit Schlamm geführt. 
Darüber hinaus sind die Folgen der beidseitigen Mahdarbeiten vom Frühjahr bis Herbst 
2020 mit einer jeweiligen Breite von ca. 1 m deutlich sichtbar. Nicht nur sehr wichtige 
Kraut- und Staudensaumen hat man abgemäht, sondern auch Sukzessivbestände der 
Stieleiche zerstört. Dabei haben die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Halle-
sche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) immer wieder auf die Bedeutung dieser 
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Randstreifen beispielsweise für Insekten und als Sukzessionsbereich für Stieleiche hin-
gewiesen. 
Im Bereich der „Märchenwiese“ im Nordteil der Rabeninsel, wo Kopfweiden stehen, 
nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer mit Genugtuung zur 
Kenntnis, dass Maßnahmen zum Schutz und Erhalt des Standortes erkennbar waren. 
Jedoch halten es Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer für sinnvoll das 
Schnittgut als Steckhölzer zur weiteren Verjüngung der Kopfweidenbestände in dem 
Bereich der Rabeninsel zu verwenden. Der AHA legte dazu zum 01.11.2000 eine „Kon-
zeption zur Pflege und Entwicklung der Wiese und des dort wachsenden Kopfweiden-
bestandes im Nordostteil der Rabeninsel“ vor.  
 

KonzeptionWieseK
opfweidenRabenins 
 

Im Rahmen der Exkursion bekräftigte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) sein Interesse die Betreuung und Pflege der „Märchenwiese“ zu 
übernehmen. 
Mit großem Unverständnis nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteil-
nehmer den Ausbau von Schlenkerweg und Forstmeisterweg mit Porphyrsplitt in Au-
genschein. Gleiches gilt es für mögliche Pläne die Zuwegung zur Schleusenanlage zu 
asphaltieren sowie ggf. Ausholzungen im Wegebereich vorzunehmen. Die Exkursions-
teilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer verwiesen darauf, dass die Rabeninsel ein 
klassischer Auenwald im Einzugsbereich der Saale darstellt und somit hochwasserbe-
einflusst ist. So rechnen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer da-
mit, dass einhergehend mit den Abspülungen derartig ausgebauter Wege der Splitt im 
gesamten Naturschutz- und FFH-Gebiet verteilt und somit den Boden sowie Fauna, 
Flora und Funga beeinträchtigen könnte. Ferner schätzen Exkursionsteilnehmerinnen 
und Exkursionsteilnehmer ein, dass der Weg ausreichend befestigt ist und zudem besser 
zum Natur- und Landschaftsbild passt. Möglicherweise dafür veranschlagte Flutgelder 
sollten eher in Entsiegelungs- und Rückbaumaßnahmen in den Auenlandschaften Ein-
satz finden. Dazu gehören z.B. die komplette bauliche Umverlegung des Multimedia-
zentrums an einen hochwasserfernen Standort, der Rückbau der großzügigen Asphalt-
flächen im Mittelteil der Peißnitzinsel sowie eines Betonpodestes am Ufer der Wilden 
Saale im Nordteil der Rabeninsel.  
Die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer begrüßten erneut die Auf-
stellung von Hinweisschildern, welches offensichtlich gemeinsam die Stadt Halle (Saale) 
und Dow Chemical ermöglichten. Sie wiesen aber darauf hin, dass Hochwasser und 
Vandalismus beschädigen bzw. zerstören könnten. Von daher gilt es im Rahmen der 
Entstehung eines neuen Naturerkenntnispfades „Hallesches Saaletal“ auf Steine mit 
Nummern und Begleitbroschüren zurückzugreifen. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwäl-
der zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hat dazu erste Routen- und Standortvorschläge erstellt. 
Hinsichtlich des grundsätzlichen, begrüßenswerten Wiederaufbaus der Böllberger 
Mühle zur Gewinnung von Strom aus Wasser, schlossen sich die Exkursionsteilnehme-
rinnen und Exkursionsteilnehmer den Forderungen des Arbeitskreises Hallesche Auen-
wälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) an, alles zu unternehmen, um die naturnahe Ent-
wicklung des Auenwaldes Mühlwerder nicht zu beschädigen und eine Befestigung des 
Mühlgrabens auszuschließen. Ferner sind die Rechen vor den Turbinen so zu gestalten, 
dass ein Töten von Fischen und Amphibien ausgeschlossen ist. Darüber hinaus ist die 
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Fischtreppe so zu platzieren, dass ein Eingriff in den Mühlwerder ausgeschlossen bleibt. 
Außerdem appellieren die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer an 
den nunmehrigen Mühleneigentümer den Schornstein am einstigen Heizhaus zu erhal-
ten und zu stabilisieren, dass er künftig Nistmöglichkeiten z.B. für Weißstörche aufneh-
men kann. In dem Zusammenhang erläuterte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) seine am 03. Juli 1996 vorgelegte „Konzeption zum Schutz, 
Erhalt, Pflege und Betreuung des Mühlwerders in Böllberg“, welche neben einer umfas-
senden Zustandsanalyse und weitreichenden Vorschlägen zum Schutz, Erhalt und Ent-
wicklung des 1,8 ha große Mühlwerders, den Vorschlag beinhaltet diese sehr arten- und 
strukturreiche Saaleauenlandschaft in das Naturschutzgebiet "Rabeninsel und Saaleaue 
bei Böllberg" einzugliedern. 
Eng damit verbunden verwiesen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilneh-
mer auf das dringende Erfordernis, die naturnahere Entwicklung der Wilden Saale um-
fassend zu schützen und zu sichern. Neben der erfreulichen freizügigen Entwicklungs-
möglichkeit der Wilden Saale dient dieser Teil der Saaleaue u.a. auch als Lebens- und 
Rückzugsraum von Biber, Eisvogel und Gänsesäger. Daher verbietet sich nach Ansicht 
der Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer eine touristische und sportli-
che Nutzung zum Beispiel in Form der Befahrung der Wilden Saale mit Wasserfahrzeu-
gen aller Art. An der Stelle sei zudem erwähnt, dass eine derartige Entwicklung den 
Bedingungen eines europäischen Schutzgebietes nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie und eines Naturschutzgebietes sowie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ent-
spricht.  
Auffällig war ebenfalls, dass zwar weitgehend der Leinenzwang für Hunde Beachtung 
fand, aber es immer noch genügend Hundebesitzer gibt, welche ihre Vierbeiner unan-
geleint, selbst im Naturschutzgebiet, laufen lassen. Neben Appellen an die Bevölkerung 
und Gäste, das einzuhalten, geht die Aufforderung an die zuständigen Behörden ver-
stärkt die Schutzgebiete zu kontrollieren. 
Im Bereich der einstigen Gaststätte auf der Rabeninsel wiesen Zettel darauf hin, dass 
die Deutsche Bahn Holzungsarbeiten vornimmt. Offensichtlich handelt es sich um ein 
Teil des Paketes sogenannter „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“, welche auch zu 
den Massenringelungen und –abholzungen im „Trothaer Wäldchen“ führen. Die Ex-
kursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer drückten ihre Empörung aus und 
forderten das sofortige Ende dieser unverantwortlichen Eingriffe in einem Naturschutz-
gebiet.  
Im östlichen Bereich des Pulverweidengebietes zwischen Genzmerbrücke und Hafen-
bahnbrücke erinnerte der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) an die Massenabholzung und bekräftigte die Inakzeptanz der erfolgten Asphal-
tierung des Weges. Eine Maßnahme, die es gilt vollständig zurückzubauen.  
Im Bereich des langjährigen Neubaus der Sportanlage zwischen Böllberger Weg und 
Saale nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und Exkursionsteilnehmer ein Bauwerk 
in Augenschein, welches offensichtlich mit einer Einleitungsanlage von ungefiltertem 
Regenwasser zusammenhängt. Die verantwortungslosen großflächigen Abholzungen in 
dem unseligen umwelt- und naturzerstörenden öffentlich geförderten Projekt des Holm 
Lischewskis haben einen weiteren bedeutsamen Teil des Hangwaldes in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu den Kellerräumen, welche dem Rückzug von Fledermäusen dient, 
zerstört. Neben der Zerstörung von wichtigem Lebens- und Rückzugsraum von Tieren 
und Pflanzen besteht nun massive Erosionsgefahr. Hier gilt es endlich diese skandalösen 
Bauarbeiten zu stoppen, den Rückbau auf Kosten von Holm Lischewski einzuleiten und 
das Gebiet einer sukzessiven Entwicklung zu überlassen. 
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Die nunmehrige Planung eines gigantischen Wohnkomplexes im Bereich des Böllberger 
Weges mit dem irreführenden Namen „Saalegärten“ ist keine zielführende Alternative 
zu Holm Lischewskis massiv steuerlich subventionierter Investruine. Seit nunmehr fast 
18 Jahren fordert der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) 
für dieses Gebiet eine Mischung aus Erhalt der historischen Bausubstanz der früheren 
Schokoladenfabrik Most und der Saaleaue mit ihrem Hangwald. Stattdessen zerstörte 
man mit dem Abriss der früheren Schokoladenfabrik Most im Mai 2008 einen histori-
schen Gebäudekomplex und begann mit dem darauffolgenden stark öffentlich subven-
tionierten Bauvorhaben eines Holm Lischewski, welches sich als Desaster in finanzieller 
und stadtgestalterischer Hinsicht herausstellte. Das nunmehrige Vorhaben der CityDo-
mizil GmbH, welches laut Medienberichten mit 150 Millionen Euro Investitionsmitteln 
Umsetzung finden soll, nimmt keinerlei Rücksicht auf Aspekte des Stadt- und Land-
schaftsbildes und stellt eine massive Beeinträchtigung einer dringend gebotenen Erwei-
terung von Grün im Bereich des Hochufers der Saale dar. Umwelt-, Natur- und Land-
schaftsschutz findet hier offenkundig keine Berücksichtigung. Besonders verschärfend 
wirkt, dass man im südlichen Anschluss der blauen Rohrbrücke auf längerer Strecke den 
Saalehangwald komplett zerstört hat. Hier gilt es einen sofortigen Stopp festzulegen und 
eine sukzessive Neuentwicklung zuzulassen.  
Zum Abschluss der Exkursion stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, dass 
das Gelände der neuen Schule am Holzplatz stark von hellen Betonsteinen und wenig 
unversiegelten Flächen geprägt ist. Ferner ist nicht erkennbar, dass zu mindestens an 
den Stirnseiten Fassadenbegrünungen vorgesehen sind. Stattdessen prägen vereinzelte 
Bäume und ebenso separierte Staudenflächen von einer mehr oder minder unglückli-
chen Anordnung im Gelände. Auf Grund der ungehinderten Einstrahlungsmöglichkei-
ten der Sonne, bedeutet dies Hitze- und Wasserstress für die auf dem Schulgelände 
angeordneten Pflanzen in einem Meer aus hellem Betonsteinen. Dabei ist mit massiver 
Reflektion des Sonnenlichtes zu rechnen, was ebenfalls die Aufenthaltsqualität der Men-
schen vor beeinträchtigen kann. Ähnliche Standortsituationen wie am Steintorcampus 
zeigen genau diese Blendwirkungen auf.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion regen daher u.a. eine umfassen-
dere Ersetzung der Betonsteine durch Wiesen- und Rasenflächen und Anordnung von 
Strauch- und Staudengruppen sowie die Pflanzung von Fassadengrün an. Als selbst-
klimmende Pflanzen kommen dafür beispielsweise Parthenocissus quinquefolia 'Engel-
mannii' und Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' in Frage. Diese Pflanzen kennzeichnen 
nicht nur ökologische Faktoren wie Verbesserung der Luft mit Sauerstoff und Feuchtig-
keit, sondern grüne Blattfärbung im Frühjahr/Sommer und bunte Laubfärbung im 
Herbst. Somit bieten beide Weinarten auch für einen sehr positiven Anblick. Die Blüten 
bilden eine sehr wichtige Insektenweide.  
 

Die Exkursion zeigte wieder deutlich auf, dass ein massives und vielfältiges Engagement 
zum Schutz, Entwicklung und Erhalt der Saaleaue im Zentrum und Süden Halles drin-
gend erforderlich ist.  
Auf Grund der Tatsache, dass die Initiative „Pro Baum“ und der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) hier sehr viele gemeinsame Ziele und Ansätze 
verfolgen und dabei u.a. zum Schutz und zum Erhalt der halleschen Saaleaue zusam-
menwirken und dabei auch deren Entwicklung im Blick haben, führen die beide Orga-
nisationen am Freitag, den 29.05.2026 eine gemeinsame Fahrradrundexkursion im 
Rahmen des 3. Langen Tages der Stadtnatur in Halle (Saale) vom 29.-31.05.2026 und 
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aus Anlass des 43. Jahrestages der Gründung der Patenschaftsgruppe Peißnitz des Ar-
beitskreises Umweltschutz Halle in der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund 
der DDR am 29.05.1983 durch Halles zentraler Saaleaue durch. Die Fahrradrundex-
kursion findet auf folgender Route statt: 
 

Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße ► Steinmühlenbrücke ►entlang des Mühlgrabens ► 
Würfelwiese ► Pfälzer Ufer ► Franz-Schubert-Straße ► Mühlpforte ► Robert-Franz-
Ring ► Mansfelder Straße ► Salinehalbinsel ► Kotgraben ► Sophienhafen ► Hafen-
straße ► Teil Altverlauf Wilde Saale ► Mündungsgebiet des Roßgrabens in die Saale 
►Sandanger ► Peißnitzinsel/Südspitze/Gimritzer Park ► Peißnitzinsel/Zentralteil ► 
Peißnitzinsel/Nordteil ► Ziegelwiese ► Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße 
Treff:  17:00 Uhr Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße 
Endpunkt: Ecke Neuwerk/Peißnitzstraße 
Dauer:  ca. 3,5 Stunden 
 

II. Zu den Planungsunterlagen – Begründung zum Entwurf 
 

Die dort getätigten Ausführungen beziehen sich auf ein Gebiet, welches sich mitten in 
der Saaleaue und somit im Überschwemmungsgebiet der Saale befinden. 
 

Laut § 2 Absatz 1 insgesamt 7.319,90 ha große Überschwemmungsgebiet gemäß § 2 
Absatz 2 Verordnung des Regierungspräsidiums Halle zur Feststellung des Überschwem-
mungsgebietes der Saale vom 21.04.1998 ebenfalls durch die Stadt Halle (Saale). 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete 
 

https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/ 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsge-
biete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete
https://gfi.themenbrowser.de/umn_lvwa/uegebiet/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/404/ueberschwemmungsgebiete/verordnungen/verordnung_saale_3.pdf
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Kartenauszug Überschwemmungsgebiet Saale in Halle (Saale) 
 

Insbesondere die letzten größeren Hochwasserereignisse in den Jahren 2011 und 2013 
haben aufgezeigt, dass hier umfassende Überflutungen stattfinden. Schon auf Grund 
dieser Tatsache verbietet sich eine Verbauung vorzunehmen, da sich der der Entzug 
von Retentionsfläche immer begrenzend und nachteilig für das unmittelbare Umfeld in 
der Saaleaue auswirkt. Daran ändert die eigenwillige und verantwortungslose Ausle-
gung des § 78 Wasserhaushaltsgesetzes nichts. Nach § 78 Absatz 1 Wasserhaushaltsge-
setz ist es grundsätzlich nicht erlaubt, da auch keine Verbesserung des „Hochwasser-
schutzes“, sondern eine Einschränkung von Hochwasserraum zu erwarten ist. Die 
Rechtfertigung über § 78 Absatz 2 Wasserhaushaltgesetz berücksichtigt keinesfalls die 
Ausführungen unter den Nummern 1 sowie 3 bis 9 
Laut der vorliegenden Planungsunterlagen ist vorgesehen eine Fläche südlich des So-
phienhafens zur Bebauung mit „neun Mehrfamilienhäusern mit insgesamt rund 135 
Wohneinheiten und ca. 11.575 m² Wohnfläche“ zu bebauen. Die Fläche hat eine 
Größe von ca. 1,68 ha. In der Tat handelt es sich um eine mit Gebäuden und versie-
gelten Flächen überbauter Raum, indem jedoch vereinzelt Bäume und Sträucher sowie 
krautige Pflanzenstandorte eingebettet sind. Entlang des Kotgrabens befindet sich ein 1 
– 18,86 m breiter Gehölzstreifen, welcher auf der östlichen Seite auf der Salinehalbinsel 
seine Fortsetzung findet. Laut „Karte der Wasserspiegeldifferenzen zwischen Ist-Zustand 
mit Bruch und Planzustand mit Neubau des Gimritzer Dammes – Wasserspiegeldifferenz 
bei HQ100 (m) geht man von einem Anstieg von 0,02 – 0,04 m aus. Dabei sei vermerkt, 
dass die Messungen auf der Basis der 2-D-Methode und nicht auf der wesentlich genau-
eren 3-D-Methode beruhen. Ferner kann niemand vorhersagen, ob künftige Hochwas-
ser das Niveau des Sommerhochwasser überschreiten und in zeitlich enger gesteckten 
Zeiträumen als 100 Jahre in Erscheinung treten können.  
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Die Anwendung der Ergebnisse der hydraulischen 2D-Modellrechnungen erscheinen im 
konkreten Fall zu ungenau. Angesichts der Tatsache, dass mit massiven Auswirkungen 
auf die reduzierten Retentionsflächen und das Kernstadtgebiet von Halle (Saale) zu 
rechnen ist, kann dies nur in Form der 3D-Modellberechnung erfolgen. Hierzu sei aus 
der Dissertation „Topographische Modelle für Anwendungen in Hydraulik und Hydro-
logie“ eingereicht von Dipl.-Ing. Gottfried Mandlburger an der Technischen Universität 
Wien Fakultät für Mathematik und Geoinformation im Oktober 2006, Punkt 2.3.3 Di-
mensionalität, Seiten 33 – 35 folgendermaßen zitiert: 

 
 

Beim 2D-Modell wird die Geometrie in einzelne kleine Flächenstücke (Dreiecke, Vier-
ecke) diskretisiert. Für jedes Flächenelement erfolgt die Integration der Impuls- und Kon-
tinuitätsgleichung über die Wasseriefe h. Als Ergebnis der Modellierung erhält man 
dadurch auch ggf. geneigte Wasserspiegel sowie horizontale Fließvektoren. Vertikale 
Gradienten liefern die tiefengemittelten 2D-Modelle allerdings nicht. Anwendung finden 
die zweidimensionalen Abflussmodelle vor allem dort, wo nicht-parallele Strömungen 
vorliegen, bei kleineren und mittleren Gewässern mit variierender Gewässerbreite 
(Laufaufweitung bzw. -einengung) sowie bei der Modellierung des Sedimenttranspor-
tes…. 
Dreidimensionale Abflussmodelle berücksichtigen zusätzlich auch noch die variable ver-
tikale Geschwindigkeitsverteilung durch eine zusätzliche horizontale Schichtung. Die re-
alen Strömungsvorgänge können dadurch am besten simuliert werden….. Die Bezeich-
nung 3D-Modell bezieht sich dabei darauf, dass die Komponenten der 
Fließgeschwindigkeit in alle drei Raumrichtungen erfasst werden.“, Zitat Ende 
 

Im konkreten Fall befinden sich u.a. Gehölze und Bauten im Einzugsbereich, welche es 
zu berücksichtigen gilt. 
Dies zu missachten bzw. diese Betrachtungen auszuschließen sind unverantwortlich und 
bedrohen Teile der Bevölkerung.  
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Wie bereits die letzten großen Hochwasser im Januar 2011 und Sommer 2013 aufzeig-
ten gehört das Plangebiet eindeutig zum Überschwemmungsgebiet der Saale.  
 

https://klimawandel.geo.uni-halle.de/sites/default/files/h2oextrem_poster.pdf 
 

https://hochwasserschutzhalle.hier-im-netz.de/Hochwasser-2013-Bilder 
 

Da hilft es auch nicht selbst Bilder als „Rückblick auf die Flutkatastrophe im Juni 2013 
in Halle (Saale)“ zu veröffentlichen, wenn man selbst nicht die notwendigen Schlussfol-
gerungen daraus zieht. 
 

https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/hochwasser-und-
hochwassermeldestufen/hochwasser-2013-in-bildern 
 

Somit ist das Gebiet als Neubaugebiet nicht nur fachlich gesehen auszuschließen, son-
dern auch aus rechtlicher Sicht. Der § 78 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz nicht ohne 
Grund, dass „In fest-gesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch-untersagt“ ist. Die Ausnahmetatbestände gemäß § 78 Absatz 2 Wasser-
haushaltsgesetz treffen hier keinesfalls zu.  
Ein Ausschlussgrund nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 Wasserhaushaltsgesetz ist ganz be-
sonders nicht zu erkennen: „keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung be-
stehen oder geschaffen werden können“ 
Das Land Sachsen-Anhalt vermerkt in Wohnungs- und Mietmarktbericht Sachsen-An-
halt, Stand 26. November 2025 auf den Seiten 53 und 54 unter dem Punkt 3.3 Woh-
nungsleerstand für die Stadt Halle (Saale) eine Wohnungsleerstandsquote im Umfang 
von 7,7 % an. 
 

https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sach-
sen-Anhalt.pdf 
 

Die Stadt Halle (Saale) gibt in seinem „FaktenCheck WOHNEN 2025“, Stand: 29. Au-
gust 2025 auf Seite 12 folgendes an, Zitat:  
 

 
 

Zitat Ende 
 

https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarkt-
monitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf 
 

Somit ist kein Wohnungsnotstand zu erkennen. Stattdessen gilt es a) den Wohnungs-
leerstand weiter zu erfassen und b) gezielt diesen entgegen zu wirken, anstatt neue 
Wohngebiete neu zu schaffen.  
Die im „Baugrundgutachten“, unter „Altlasten“ sowie unter „Nutzungs- und schutzgut-
bezogene Gefährdungsabschätzung gemäß BBodSchV“ aufgeführten Füllstoffe und 
Schadstoffe schließen eine Wohnungsbebauung komplett aus. Neben der Gefahr für 
Leib und Leben der Bauarbeiter sowie möglicher späterer Bewohner führen bauliche 
Aktivitäten zur mechanischen Aktivität der Schadstoffe im Boden. Das findet Verstär-
kung durch die schwankenden Wasserstände des offensichtlich kontaminierten Grund- 
und Schichtwassers, was zudem die Gefahr in sich birgt, dass verstärkt Schadstoffe über 

https://klimawandel.geo.uni-halle.de/sites/default/files/h2oextrem_poster.pdf
https://hochwasserschutzhalle.hier-im-netz.de/Hochwasser-2013-Bilder
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/hochwasser-und-hochwassermeldestufen/hochwasser-2013-in-bildern
https://halle.de/leben-in-halle/klimaschutz-und-umwelt/umweltatlas/hochwasser-und-hochwassermeldestufen/hochwasser-2013-in-bildern
https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/Publikationen/Wohnungs-_und_Mietmarktbericht_Sachsen-Anhalt.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarktmonitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf
https://halle.de/fileadmin/Binaries/Publikationen/Stadtentwicklung/Wohnungsmarktmonitoring/FaktenCheck_Wohnen_2025.pdf
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den Kotgraben in die Saale gelangt und die bestehende Kontaminierung des Saale-
schlamms durch eine Belastung des Wassers verstärkt. Gleiches gilt bei Ausspülungen 
durch Hochwasser und Starkniederschläge.  
Die giftige- und umweltgefährdende Wirkung von Arsen, Blei und Cadmium sowie po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist als sehr gefährlich für Mensch, Tier 
und Umwelt einzustufen. Das Umweltbundesamt gibt folgende Gesundheitsrisiken zu 
Arsen, Blei und Cadmium sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
an: 
 

► Arsen 
Zitat:  
„Arsen kann sowohl über die Lunge als auch über den Magen- und Darmtrakt aufge-
nommen werden. Nach chronischer Aufnahme über die Luft werden die Schleimhäute 
und Atemwege geschädigt und es kann Lungenkrebs entstehen.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► Blei 
Zitat: 
„Blei und seine Verbindungen werden über die menschliche Lunge gut resorbiert. Den-
noch nimmt die Allgemeinbevölkerung Blei hauptsächlich über die Nahrung auf. Be-
sonders bei Kindern schädigen schon geringe Mengen das Nervensystem, so dass sie 
hinsichtlich ihrer mentalen Entwicklung gefährdet sind. Bei Erwachsenen zeigen sich bei 
chronischer Vergiftung Wirkungen auf das blutbildende System, Bluthochdruck und 
weitere unspezifische Symptome. Blei und seine anorganischen Verbindungen sind bei 
der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als möglicherweise/wahrschein-
lich krebserregend eingestuft.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► Cadmium 
Zitat: 
„Cadmium wird hauptsächlich über die Nahrung aufgenommen. Bei chronischer inha-
lativer Aufnahme kann sich ein sogenannter Cd-Schnupfen entwickeln. Cadmium ist 
vor allem nierentoxisch und führt zu Störungen des Knochenstoffwechsels. Cadmium 
und seine anorganischen Verbindungen sind als krebserregend eingestuft.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-
im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

► polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
Zitat:  
„⁠PAK⁠ können staubgebunden eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen werden. 
Sie lagern sich dann im Fettgewebe ab. Viele der ⁠PAK⁠, so auch deren bekanntester 
Vertreter das Benzo(a)pyren, sind krebserregend, wobei die eigentlich schädlichen Sub-
stanzen die im Körper gebildeten Stoffwechselprodukte ( ⁠Metabolite⁠) sind. Bei Auf-
nahme durch die Atmung wird vor allem die Lunge geschädigt.“, Zitat Ende 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/arsen-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/blei-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/metalle-im-feinstaub/cadmium-im-feinstaub#belastung-der-luft


Seite 41 von 42 
 

C:\AHA\Stellungnahmen\StellungnahmePlanungBPlan152_Halle-Sophienhafen15.02.2026.docx 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/benzoapy-
ren-im-feinstaub#belastung-der-luft 
 

Eine fortgesetzte, dauerhafte Belastung mit diesen Schadstoffen verschärft sich, wenn 
Menschen an derartigen Standorten dauerhaft leben. Daher gilt es eine Bebauung auch 
schon aus diesen Gründen auszuschließen.  
Die selbst unter dem Punkt 2.1.2.4. Wasser angegebenen Wasserbedingungen und da-
mit verbundenen Veränderungen in der Erscheinung des Bodens lassen keine Stabilität 
durch Pfähle bewirken. Somit ist mit dauerhaften Instabilitäten des Bodens zu rechnen, 
was somit eine Eignung des Baugrundes auch aus diesem Grund ausschließt. 
 

Zudem sei auf das Urteil des Sächsisches Oberverwaltungsgericht Bautzen vom 
10.09.2019, Aktenzeichen: 4 A 148/18, welches die Beräumung von Aufschüttungen 
im Hochwassergebiet bestätigt und entsprechend rechtlich begründet. 
 

https://www.justiz.sachsen.de/ovgentschweb/document.phtml?id=5700 
 

https://www.justiz.sachsen.de/ovgentschweb/documents/18A148.U01.pdf 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat letztendlich mit Beschluss vom 09.06.2020, Akten-
zeichen: BVerwG 7 B 16.19 die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen und somit 
die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.  
 

https://www.bverwg.de/090620B7B16.19.0 
 

https://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/090620B7B16.19.0.pdf 
 

Daher gilt es den gesamten Standort und benachbarte Areale komplett von fremden 
Aufschüttungen bis in den Auenlehm hinein zu beräumen und fachgerecht als schweres 
Gift zu entsorgen. Im Anschluss daran erscheint es sinnvoll zu sein das nunmehr be-
räumte Gelände einer naturnahen Entwicklung zu überlassen. Dabei ist es vielseitig sehr 
hilfreich, dass weitere ca. 1,68 ha wieder in das Überflutungssystem der Saale zurück-
kehrt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass mindestens ein temporäres Feuchtgebiet mit 
Gehölz-, Wiesen- und Staudenbeständen den Teil der Saaleaue bestimmt. Das bedeutet 
eine sehr vielfältige ökologische und hydrologische Aufwertung des Standortes. Zudem 
findet eine Aufwertung des Stadt- und Landschaftsbildes statt.  
Dies entspricht auch einer ordnungsgemäßen Umsetzung der „Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“, 
insbesondere der Artikel 1, 2 und 4. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=DE 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060 
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III. Zusammenfassung 
 

Die Saale, ihre Nebengewässer und ihre jeweiligen Auen haben über Jahrhunderte mas-
sive Eingriffe erfahren müssen. Dazu gehören Begradigungen, Rodungen von Auenwäl-
dern, Flächenversiegelungen, Bodenaufschüttungen, Einschränkungen von Überflu-
tungsräumen sowie Kontaminierungen des Wassers und des Bodens mit Schad- und 
Giftstoffen aller Art. Dies gilt es zu korrigieren und nicht noch durch weitere Verbauun-
gen und damit verbundene Verkehrszunahmen zu verschärfen. 
An dem ca. 1,68 ha großen Planungsstandort kann zum Beispiel der Start einer lang-
fristigen, aber dringend notwendigen Sanierung des Gebietes der Saaleaue von Jung-
fernwiese bis Holzplatz/Pulverweiden erfolgen. 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ist bereit im Rah-
men seiner ehrenamtlichen und gemeinnützigen Möglichkeiten daran mitzuwirken.  
 
 
 
 
 
 

 
Halle (Saale), den 15.02.2026      Andreas Liste 
          Vorsitzender 


